
 

BEZIRKSAMT PANKOW VON BERLIN 

Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste 
Stadtentwicklungsamt  

  
 

Begründung zum 
Entwurf des Bebauungsplans 3-59 
 

für das Gelände zwischen der Ludwig-Quidde-Straße, der Erholungsanlage "Gravenstein", 
den Kleingartenanlagen "Pankegrund" und "Pankepark", sowie für die Grundstücke  
Ludwig-Quidde-Straße 33 und 39, für einen 3 m breiten Streifen westlich entlang der Lud-
wig-Quidde-Straße und einen Abschnitt der Ludwig-Quidde-Straße 
 
 
im Bezirk Pankow, Ortsteil Französisch Buchholz 
 

 
 

zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 

Berlin,   2016 



Bebauungsplanentwurf 3-59 
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplanentwurf 3-59  
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

3 

A. Begründung ..................................................................................................................... 5 

I. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen ........................... 5 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung ................................................................. 5 
2. Beschreibung des Plangebiets .......................................................................................... 6 
2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung .............................................................. 6 
2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse ..................................................................... 7 
2.2.1 Geltungsbereich ................................................................................................................ 7 
2.2.2 Eigentumsverhältnisse ....................................................................................................... 8 
2.3 Städtebauliche Situation und Bestand ............................................................................... 8 
2.3.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur ..................................................................................... 8 
2.3.2 Geologie / Altlasten / Schallimmissionen ........................................................................... 8 
2.3.3 Ökologie / Freiflächen ........................................................................................................ 9 
2.4 Geltendes Planungsrecht ................................................................................................. 15 
2.5 Verkehrserschließung ...................................................................................................... 16 
2.6 Technische Infrastruktur .................................................................................................. 16 
2.7 Denkmalschutz ................................................................................................................ 16 
3. Planerische Ausgangssituation ........................................................................................ 17 
3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung ......................................................................... 17 
3.2 Flächennutzungsplan ....................................................................................................... 18 
3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) ........................................................................................ 18 
3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP) .................................................................................... 22 
3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen ........................................ 23 
3.5.1 Lärmminderungsplan 2008 einschließlich Lärmaktionsplan ............................................. 23 
3.5.2 Luftreinhalteplan .............................................................................................................. 23 
3.5.3 Planwerk Nordostraum .................................................................................................... 23 
3.5.4 Kleingartenentwicklungsplan ........................................................................................... 24 
3.5.5 Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ..................................................... 24 
3.6 Sonstige städtebauliche Planungen des Bezirks .............................................................. 24 
3.6.1 Zentrenkonzept Pankow .................................................................................................. 24 
3.6.2 Bezirkliches Wohnbaukonzept ......................................................................................... 24 
3.6.3 Bezirkliches Entwicklungskonzept für die soziale und grüne Infrastruktur ........................ 24 
3.7 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne ...................... 25 
4. Entwicklung der Planungsüberlegungen .......................................................................... 25 

II. Planinhalt, Begründung der Festsetzungen ................................................................ 28 

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt ................................................................. 28 
2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan .............................................................. 28 
3. Umweltbericht .................................................................................................................. 29 
4. Begründung der Festsetzungen ....................................................................................... 31 
4.1 Art der baulichen Nutzung ............................................................................................... 31 
4.1.1 Allgemeines Wohngebiet ................................................................................................. 31 
4.1.2 Fläche für Gemeinbedarf – Kindertagesstätte – ............................................................... 31 
4.2 Maß der Nutzung ............................................................................................................. 32 
4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche ..................................................................... 32 
4.4 Weitere Arten der Nutzung .............................................................................................. 33 
4.4.1 Grünflächen mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ ..................................... 33 
4.4.2 Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentlicher Spielplatz“ ........................................ 33 
4.4.3 Öffentliche und private Verkehrsflächen .......................................................................... 34 
4.4.4 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ ................................ 34 
4.5 Grünordnerische Festsetzungen ...................................................................................... 34 
4.6 Sonstige Festsetzungen .................................................................................................. 35 
4.7 Städtebaulicher Vertrag ................................................................................................... 35 
4.8 Flächenbilanz .................................................................................................................. 36 
4.9 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange ............................................................ 36 



Bebauungsplanentwurf 3-59 
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

 4 

III. AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS ............................................................... 38 

1. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten ............................................. 38 
2. Auswirkungen auf den Verkehr ........................................................................................ 38 
3. Auswirkungen auf die Umwelt .......................................................................................... 38 
4. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur ....................................................................... 38 
5. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- und Investitionsplanung ....................... 39 

IV. VERFAHREN .................................................................................................................. 39 

1. Mitteilung der Planungsabsicht ........................................................................................ 39 
2. Aufstellung ....................................................................................................................... 40 

B. RECHTSGRUNDLAGEN ................................................................................................ 41 

C. ANLAGEN ....................................................................................................................... 42 
1. Textliche Festsetzung ...................................................................................................... 42 
2. Biotoptypen-Übersicht...................................................................................................... 43 



Bebauungsplanentwurf 3-59  
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

5 

A. BEGRÜNDUNG 

I. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs 3-59 ist die Absicht des Bezirks-
amtes Pankow, die betreffenden Flächen in Abstimmung mit den Eigentümern der Flächen 
im Geltungsbereich städtebaulich zu entwickeln. Geplant ist die städtebauliche Entwicklung 
einer brachliegenden, ehemals als Ackerland bzw. Gärtnerei genutzten Fläche sowie deren 
Einbindung in das städtebauliche Umfeld. Auf dem Gelände südlich der Kleingartenanlage 
"Gravenstein" zwischen den Kleingartenanlagen "Pankegrund" und "Pankepark", Ludwig-
Quidde-Straße 34 und Ludwig-Quidde-Straße sowie auf den Grundstücken Ludwig-Quidde-
Straße 33 und 39 soll beiderseits der Ludwig-Quidde-Straße ein Wohnquartier mit den da-
zugehörigen Erschließungs- und Freiflächen sowie einer Gemeinbedarfsfläche zur Errich-
tung einer Kindertagesstätte entstehen. Darüber hinaus sollen im Geltungsbereich öffentli-
che Parkanlagen sowie ein öffentlicher Spielplatz planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Die Anspannung am Berliner Wohnungsmarkt hat in den vergangenen Jahren weiter zuge-
nommen. Mit dem steigenden Wohnraumbedarf innerhalb des Berliner Stadtgebiets besteht 
eine erhöhte Dringlichkeit zur Schaffung neuer Wohnbauflächen. Auch im Bezirk Pankow 
sind vor dem Hintergrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung und der Wohnungsmarkt-
situation Neubauprojekte im Mietwohnungsbereich von großer Bedeutung. Der Bezirk Pan-
kow hat seit 1991 einen kontinuierlichen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Laut der 
aktuellen Bevölkerungsprognose bleibt Pankow ein stark wachsender Bezirk, zwischen 
2015 und 2030 wird die Bevölkerung um 16 % steigen1. 
Diese Entwicklung bedarf einer Steuerung des Angebots in den verschiedenen Segmenten 
des Wohnungsneubaus und der Bereitstellung geeigneter Flächen. So stellt die Schaffung 
von Planungsrecht für den Bau von Mehrfamilienhäusern u.a. zur Realisierung von städti-
schen Mietwohnungen ein wesentliches übergeordnetes Planungsziel dar. 
 
Unter der Prämisse einer nachhaltigen Stadtentwicklung, u.a. durch die Wiedernutzbar-
machung brachliegender Flächen, bietet sich das Plangebiet aufgrund seiner Lagegunst im 
Siedlungsraum für eine bauliche Entwicklung in besonderem Maße an. 
 
Da für das geplante Bauvorhaben bislang kein entsprechendes Baurecht besteht, ist die 
Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens erforderlich. Ziel der Planung ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohnungsbau mit 
der dazugehörigen sozialen und grünen Infrastruktur. 
 
Mit der Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens soll eine geordnete und 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung unter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozi-
algerechte Bodenordnung i. S. des § 1 Abs. 3 und 5 Baugesetzbuch (BauGB) gewährleistet 
werden. 
 
Art des Verfahrens 
 

Der Bebauungsplan 3-59 wird gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB im Regelverfahren mit 
Umweltprüfung aufgestellt. 
 

                                                
1
 www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bevoelkerungsprognose/download/2015-2030/Bericht_Bevprog2015-

2030.pdf, S. 27 
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2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Das Plangebiet befindet sich im Südosten des Ortsteils Französisch Buchholz im Bezirk 
Pankow von Berlin. Südöstlich des Areals, in etwa 1,5 km Entfernung, befindet sich der S-
Bahnhof Berlin-Blankenburg. Die Fläche liegt ca. 9 km von der Berliner Innenstadt (Alexan-
derplatz) und ca. 4 km vom Hauptzentrum Pankow (Breite Straße) entfernt. 
 
Das Plangebiet umfasst ein nahezu unbebautes Areal aus Brachflächen ehemaliger Acker- 
und Gärtnereiflächen mit wiesen- und teilweise mit Gehölzen durchsetztem Vegetationsbe-
stand. Unmittelbar angrenzend finden sich Wohn- und Kleingartennutzungen. 
 

Karte 1: Übersichtsplan Lage, Abgrenzung und stadträumliche Einbindung des Plangebiets 

 
 
Die umliegende Bebauung ist deutlich geprägt durch die vorhandenen Brachflächen sowie 
die daran angrenzende lockere Bebauung aus Einfamilienhäusern. Nördlich des Geltungs-
bereichs finden sich Einfamilienhäuser sowie Wochenendhäuser und kleingartenähnliche 
Nutzungen. Im Osten liegen die Kleingartenanlagen „Pankegrund“, „Pankewiese“ und 
„Pankepark“. Südlich des Geltungsbereichs schließen sich ebenfalls Wohnbauflächen mit 
freistehenden Einfamilienhäusern an. Westlich des Geltungsbereichs finden sich umfang-
reiche Brachen ehemaliger Acker- und Gärtnereiflächen. Die südwestlich des Geltungs-
bereichs gelegenen ehemaligen Gärtnereiflächen wurden kürzlich – vorwiegend mit Einfa-
milienhäusern – bebaut. 
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Historische Entwicklung 
 

1242 wurde Buchholz als "Buckholtz" (nach einem Buchenwald) das erste Mal urkundlich 
erwähnt. "Von den im Jahre 1642 nachgewiesenen Hüfner- und 19 Kossätenstellen lagen 
nach dem Dreißigjährigen Krieg (1652) 7 Bauern- und 10 Kossätenstellen wüst. Sie konn-
ten zum großen Teil erst besetzt werden, nachdem sich im Jahre 1688 französische Kolo-
nisten, Hugenotten, im Ort ansiedeln durften". Um 1700 gehörte etwa ein Drittel der Dorf-
bevölkerung – 69 Personen – zur französischen Gemeinde. Daraus entwickelte sich die 
Bezeichnung Französisch-Buchholz, die von 1717 bis 1913 der offizielle Ortsname war. 
 
Die französischen Landwirte lockten durch den Anbau bisher unbekannter Gemüsesorten 
und Blumen bald sonntägliche Spaziergänger an, so dass Buchholz bereits 1780 als Aus-
flugsort bezeichnet wurde. "Dennoch blieb der Ort bis Anfang des 19. Jh. ein weitgehend 
von der Land- und Gartenwirtschaft geprägtes Dorf,... Obwohl seit Ende des 19. Jh. die Be-
völkerungszahlen kontinuierlich anwuchsen, im Jahre 1900 konnten bereits 3.157 Personen 
in 201 Häusern und 1919 sogar 4.906 Bewohner gezählt werden, entwickelte sich bis zur 
Eingemeindung kaum ein eigenständiges oder vorstädtisches Leben" (Rach, Die Dörfer in 
Berlin, S. 59 ff, Berlin, 1988). 
 
1882 kaufte die Stadt Ländereien von Buchholz für den Rieselfeldbetrieb. Dadurch verän-
derten sich die Bauernwirtschaften zu Gartenbaubetrieben, die auf den übrig gebliebenen 
Flächen Gewächshausanlagen betrieben. Zu Beginn des 20. Jh. wurden Gartenkolonien 
auf der ehemaligen Feldmark angelegt. 
 
Seit 1913 nannte sich der Ort Berlin-Buchholz, bis er 1920 aus dem Kreis Niederbarnim 
ausgegliedert und mit der Neuordnung von Groß-Berlin dem Stadtbezirk Pankow zugeord-
net wurde; eine Rückbenennung erfolgte 1999. 
 
Durch den ungünstigen verkehrsmäßigen Anschluss verdichtete sich Französisch Buchholz 
im 20. Jh. nicht im gleichen Maße wie die anderen Vororte. Der Bahnhof in Blankenburg 
war zu weit entfernt und die Straßenbahnverbindung nach Pankow ein nicht ausreichender 
Ersatz. So ist die dörflich-ländliche Struktur auch heute noch wahrnehmbar, obwohl von 
Pankow ausgehend, im südlichen Buchholz in der Gründerzeit eine städtische Bebauung 
(Mietshäuser) entstand. Die Lauben der Kleingartenanlagen wurden sukzessive zu Woh-
nungen um- und teilweise neugebaut. Dadurch fand im Laufe der Jahrzehnte eine in der 
Gesamtheit intensive Verdichtung statt und die Gartengrundstücke wurden zu von Einfami-
lienhäusern geprägter Siedlungsfläche. 
 
 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

2.2.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 3-59 umfasst das Gelände südlich der 
Kleingartenanlage "Gravenstein" zwischen den Kleingartenanlagen "Pankegrund" und 
"Pankepark", Ludwig-Quidde-Straße 34 und Ludwig-Quidde-Straße sowie die Grundstücke 
Ludwig-Quidde-Straße 33 und 39 im Bezirk Pankow, Ortsteil Französisch Buchholz. Die 
Gräben „Parkgraben“ und „Graben 60 Buchholz“ befinden sich unmittelbar angrenzend an 
den Geltungsbereich, sind jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
Das knapp 7 ha große Plangebiet wird im Norden durch die nördliche Grenze des Flur-
stücks 220, Flur 116, Gemarkung 560 begrenzt. Die östliche Geltungsbereichsgrenze wird 
durch die östliche Grenze der Flurstücke 220 sowie 363 und 107-111 (Flur 125, Gemar-
kung 560) gebildet. Im Süden wird das Plangebiet mit dem Verlauf der südlichen Grenze 
der Flurstücke 111 und 96 (Flur 125, Gemarkung 560) bestimmt. Darüber hinaus erfasst 
der Geltungsbereich einen etwa 50 m langen Abschnitt der Ludwig-Quidde-Straße nach 



Bebauungsplanentwurf 3-59 
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

 8 

Süden. Die westliche Begrenzung des Geltungsbereichs verläuft entlang der westlichen 
Grenze der Flurstücke 96 und 97, der nördlichen Grenze des Flurstücks 97 (Flur 125, Ge-
markung 560) und der geplanten westlichen Begrenzung der Ludwig-Quidde-Straße. 
 
 

2.2.2 Eigentumsverhältnisse 

Ein Großteil der unmittelbar von dieser Planung betroffenen Grundstücke befindet sich in 
Privateigentum. 
 
Die im Geltungsbereich geplanten öffentlichen Verkehrsflächen der Ludwig-Quidde-Straße 
befinden sich nur teilweise im Eigentum des Landes Berlin. Um den künftigen verkehrlichen 
Bedürfnissen gerecht zu werden, wird ein Ausbau der Ludwig-Quidde-Straße unter Einbe-
ziehung von Flächen, die sich derzeit in Privateigentum befinden, erforderlich. 
 
 

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

2.3.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur 

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 3-59 sind nahezu unbebaut. 
Das Areal ist geprägt von einem weitgehend wiesenartigen, in Teilen mit Gehölzen durch-
setzten Vegetationsbestand. 
Am nördlichen Rand des Geltungsbereichs befinden sich ein bebautes Grundstück mit ei-
nem Gebäude und Nebenanlagen sowie die Reste eines verfallenen Gebäudes und dessen 
Nebengelasse. Im Nord-Süd-Verlauf durchquert die Ludwig-Quidde-Straße mit einer Breite 
von 3,50 m (im Maximum 5,50 m) das Plangebiet. 
 
 
 

2.3.2 Geologie / Altlasten / Schallimmissionen 

Geologie 
 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Einschnitts der Panke in eine Grundmoränenplatte, die 
der Barnimhochfläche zuzurechnen ist. Das Panketal bildet ein Nebental zum Warschau-
Berliner Urstromtal. In der Karte "Bodengesellschaften" (SenStadtUm FIS-Broker, Umwelt-
atlas 2010) werden die Böden westlich der Ludwig-Quidde-Straße als vererdetes (Auen-) 
Niedermoor bzw. (Auen-) Kalkniedermoor definiert. Die Flächen östlich der Ludwig-Quidde-
Straße werden der Kategorie ‚Gley-Braunerde –  Gley –  Niedermoor’, im Nordosten der 
Kategorie Gley-Braunerde –  Gley –  Niedermoor zugeordnet. Die Bodengesellschaften im 
Plangebiet sind als regional häufig bzw. sehr häufig erfasst (SenStadtUm FIS-Broker, 
Sachdatenanzeige „Lebensraumfunktion für naturnahe / seltene Pflanzengesellschaften 
2010“). Unabhängig davon sind die Böden als von besonderer naturräumlicher Eigenart 
und von hoher Bedeutung bezüglich der Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene 
Pflanzenarten definiert. Bezüglich der Bodenschutzkategorie weisen die Flächen weitge-
hend –  mit Ausnahme der nordöstlichen Fläche, für die eine hohe Schutzwürdigkeit ange-
geben ist – die höchste Schutzwürdigkeit auf (SenStadtUm FIS-Broker, Sachdatenanzeige 
„Bodengesellschaften 2010“, „Planungshinweise zum Bodenschutz“). Eine detaillierte Aus-
einandersetzung mit dem Thema Bodenschutz erfolgt im weiteren Verfahren innerhalb der 
Umweltprüfung. 
 
Die Fläche weist in sich eine kaum merkliche Reliefierung auf: Nach Norden steigt das Ge-
lände um etwa 3 m an, nach Osten und Westen in Richtung Parkgraben und Graben 60 
fällt das Gelände leicht ab. 
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Hydrogeologie 
 

Der Geltungsbereich liegt inmitten des Panketal-Grundwasserleiters. Der Grundwasserflur-
abstand ist insgesamt eher gering (SenStadtUm FIS-Broker, Kartenanzeige „Flurabstand 
des Grundwassers 2009“). Im Bereich der Ludwig-Quidde-Straße liegt er etwa zwischen 
2 m im Süden und 4 m im Norden. Im westlichen Teil des Geltungsbereichs nimmt der 
Grundwasserflurabstand in Richtung Parkgraben deutlich auf bis zu 1 m ab, ebenso nach 
Osten hin. Der Hauptgrundwasserleiter liegt teilweise in größerer Tiefe unterhalb des de-
ckenden Geschiebemergels im gespannten Zustand. 
 
Die Versickerungsfähigkeit der Böden (SenStadtUm FIS-Broker, Kartenanzeige „Wasser-
durchlässigkeit der Böden 2010“) ist westlich der Ludwig-Quidde-Straße mittel, östlich der 
Ludwig-Quidde-Straße hoch bis äußerst hoch. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers ist, aufgrund des geringen Flurabstands des oberen Grundwasserleiters und 
des geringen Anteils an bindigen Böden, sehr hoch (SenStadtUm FIS-Broker, Kartenanzei-
ge „Verweilzeit des Sickerwassers in der ungesättigten Zone“). 
 
Der Parkgraben sowie der Graben 60 sind Gewässer zweiter Ordnung. Bei Planung, Errich-
tung oder Veränderung von Anlagen in bis zu 5 m Entfernung zur Uferlinie ist eine Geneh-
migung gemäß § 62 BWG erforderlich. 
 
Altlasten 
 

Bodenbelastungen sind im Flächennutzungsplan Berlin (FNP) nicht gekennzeichnet. 
 
Zur weiteren Klärung der Altlastensituation innerhalb des Geltungsbereichs erfolgt eine Ab-
frage der zuständigen Fachbehörden mit der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
Schallimmissionen 
 

Eine schalltechnische Untersuchung durch die KSZ Ingenieurbüro GmbH vom 
11. September 2014 hat ergeben, dass im Gebiet teilweise Schallleistungspegel von über 

60 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts auftreten. Zur weiteren Klärung, auch hinsichtlich der 
zusätzlichen Verkehrslärmimmissionen im Gebiet, erfolgt eine den aktuellen Planungen 
entsprechende Überarbeitung dieses Gutachtens. 
 
 

2.3.3 Ökologie / Freiflächen 

In Vorbereitung des Umweltberichts zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf 3-59 erfolgte 
zur Klärung der Belange des Natur- und Artenschutzes zunächst eine Biotoptypenkartie-
rung, auf deren Grundlage auch das Potenzial für besonders und streng geschützte Arten 
im Untersuchungsgebiet eingeschätzt wurde. Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wur-
den am 19. Oktober 2014, 17. Mai 2015 und 18. Juni 2015 örtliche Begehungen durchge-
führt. Mit Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 3-59 wurde der Geltungsbereich um 
Teilflächen im Nordosten und im Süden erweitert. Infolgedessen wurden die bis dahin vor-
liegenden Ergebnisse der Biotopkartierung ergänzt und aktualisiert (Stauch, J., Biotopty-
penkartierung zum Bebauungsplan 3-59 „Ludwig-Quidde-Straße“ im Bezirk Pankow, Orts-
teil Französisch Buchholz, Berlin, Stand: 13. Juli 2016). Dazu erfolgte eine ergänzende Be-
standsaufnahme und Überprüfung am 27. Mai und 10. Juni 2016. 
 
Die Biotoptypen wurden in der vorliegenden Untersuchung einer fünfstufigen Wertskala zu-
geordnet (sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch), wobei der jeweils höchste Wert ei-
nes Einzelkriteriums den Gesamtwert bestimmt. Als Bewertungskriterien für den Grundwert 
(Situationswert) der Biotoptypen gelten Hemerobie (Maß der menschlichen Beeinflussung), 



Bebauungsplanentwurf 3-59 
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

 10 

Vorkommen gefährdeter Arten, Seltenheit bzw. Gefährdung des Biotoptyps und Vielfalt von 
Pflanzen- und Tierarten. Zusätzlich wird der Risikowert (Dauer der Wiederherstellbarkeit 
der Lebensgemeinschaft eines Biotoptyps und Risiko der technischen Wiederherstellbarkeit 
der abiotischen Standortbedingungen) eingeschätzt. 
 
Untersuchungsgebiet 
 

Das Untersuchungsgebiet wurde ehemals überwiegend als Ackerland bzw. Gärtnerei ge-
nutzt. Es liegt seit Jahren in Erwartung eines Bebauungsplans größtenteils brach und unter-
liegt teilweise Zwischennutzungen sowie Pflegeeingriffen durch Mahd und Entfernung von 
Spontanaufwuchs sowie Beräumung der Reste einer früheren Bebauung. Die östlich der 
Ludwig-Quidde-Straße liegenden ungenutzten Flächen sind durch einen Bauzaun gesi-
chert. Ein Teil der Fläche wurde im Zuge der Neubebauung des Bebauungsplangebiets 
XIX-48b als Zwischenlager für Oberboden genutzt. Das nördliche Flurstück am Landapfel-
weg ist mit einem leer stehenden Gebäude und einem Schuppen bebaut. Die umgebenden 
Gartenflächen werden nicht mehr genutzt. Die Umgebung des Untersuchungsgebiets ist 
nördlich, östlich und südlich von Kleingartenanlagen und Einfamilienhaus-Bebauung ge-
prägt. Westlich der Ludwig-Quidde-Straße befindet sich eine große unbebaute Grünfläche 
mit Wiesen und Gehölzen sowie ein Wohngrundstück mit frei stehendem Wohnhaus und 
Garten. 
 
Biotopbestand 
 

Bei den vorgefundenen Biotopen handelt es sich überwiegend um ehemalige Landwirt-
schafts- und Gartenbauflächen. Ein Vergleich des aktuellen Bestands mit Luftbildern (Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Umweltatlas Berlin (FIS-Broker), 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/) mehrerer Jahre zeigt, dass 
die ehemalige reguläre Nutzung bereits längere Zeit zurück liegt, wobei auch in der Folge-
zeit anthropogene Veränderungen stattgefunden haben. Der Biotopbestand (vgl. Tabelle) 
wird unter Angabe der erfassten Pflanzenarten in der aktuellen Ausprägung beschrieben 
und bewertet. Gesetzlich geschützte Biotope finden sich innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht. Erfasst wurden die in der folgenden Tabelle aufgelisteten und anschließend be-
schriebenen Biotoptypen (siehe hierzu Karte C.3). 
 
Tabelle: Biotopbestand und -bewertung 

Code Biotoptyp Wertstufe 

0113432 Gräben, weitgehend oder vollständig verbaut, teilweise beschattet, 
trockengefallen 

gering 

0324912 Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Distelfluren, sonstige 
Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung 
<10 %), verarmte Ausprägung 

gering 

0324922 Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Distelfluren, mit Ge-
hölzaufwuchs (Gehölzdeckung 10-30 %), verarmte Ausprägung 

mittel 

051422 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, ver-
armte oder ruderalisierte Ausprägung 

(Teilflächen: Frische Ansaat beräumter Flächen – ehemalige Ge-
bäudereste und Gehölzflächen – nicht gesondert bewertet)  

mittel 

0515221 Intensivgrünland frischer Standorte, neben Gräsern auch verschie-
dene krautige Pflanzenarten, Dauergrünland 

gering 

071022 Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Ar-
ten  

gering 

07142512 Baumreihe, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände, nicht 
heimische Arten 

mittel 
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Code Biotoptyp Wertstufe 

0715322 Einschichtige Baumgruppen, überwiegend nicht heimische Arten, 
mittleres Baumalter 

mittel 

07150 Solitärbäume mittel – hoch 

091492 Ackerbrachen, sonstige Ackerbrachen, (mindestens 3 Jahre) mittel 

12280 Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen (Bewertung der Gebäudeflä-
chen) 

sehr gering 

12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecken sehr gering 

12651 Unbefestigter Weg gering 

 
Gewässer 
 

0113432 Gräben, weitgehend oder vollständig verbaut, teilweise beschattet, 
trockengefallen (gering) 

An der westlichen Grenze des Geltungsbereichs verläuft der Parkgraben, an der östlichen 
Grenze der Graben 60 Buchholz. Beide Gräben führen nur zeitweilig Wasser. Aufgrund des 
meist fehlenden Wasserstandes ist keine Wasser- und Feuchtvegetation vorhanden. Die 
Grabenabschnitte sind z. T. seitlich mit Holzbohlen befestigt. Typische Ufer- bzw. Saumve-
getation ist nur stellenweise mit Vorkommen von Aegopodium podagraria (Giersch), Anth-
riscus sylvestris (Wiesenkerbel) und Urtica dioica (Große Brennnessel) ausgeprägt. 
 
Ruderalfluren 
 

032401 Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Distelfluren, sonstige Staudenflu-
ren, weitgehend ohne Gehölzaufwuchs (Gehölzdeckung <10 %), verarmte Aus-
prägung (gering)  

032402 Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Distelfluren, mit Gehölzaufwuchs 
(Gehölzdeckung 10-30 %), verarmte Ausprägung (mittel) 

Zwei- und mehrjährige ruderale Staudenfluren sind entlang der Ludwig-Quidde-Straße 
(westlich der Straße), als Saum an der südwestlichen Grenze des Geltungsbereichs sowie 
auf dem nördlichen Grundstück (Flurstück 220) vorhanden, das derzeit nicht genutzt wird 
und auf dem sich die Vegetation sukzessiv entwickelt. Innerhalb der von Gehölzen weitge-
hend freien Vegetationsfläche befindet sich ein Autowrack. 
Das Flurstück 220 ist besonders nördlich und östlich der Bestandsbauten stark verwildert 
und durch Gehölzaufwuchs geprägt, der teilweise mit Schling- und Kletterpflanzen über-
wachsen ist. Kennzeichnende Arten sind Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß), Cala-
magrostis epigejos (Land-Reitgras), Solidago canadensis (Kanadische Goldrute), Urtica di-
oica (Große Brennnessel), Taraxacum officinale (Gewöhnlicher Löwenzahn), Bromus iner-
mis (Wehrlose Trespe), Humulus lupulus (Wilder Hopfen), Gewöhnlicher Efeu (Hedera he-
lix), Brombeere / Kratzbeere (Rubus fruticosus, R. caesius), Gewöhnliche Nachtkerze (Oe-
nothera biennis), Tanacetum vulgare (Rainfarn), Tragopogon dubius (Großer Bocksbart), 
u. a. Dieser Bestand hat eine mittlere naturschutzfachliche Wertigkeit. 
 
Grünland, Staudenfluren und Rasengesellschaften 
 

051422 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder rude-
ralisierte Ausprägung (gering) 

 

Das Grundstück zwischen Ackerbrache und dem brach liegenden Wohngrundstück ist 
durch ausdauernde Staudenfluren auf nährstoffreichem Standort ausgeprägt. Kennzeich-
nende Arten sind: Arctium tomentosum (Filz-Klette), Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Bei-
fuß), Chelidonium majus (Schöllkraut), Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel), Galium aparine 
(Kletten-Labkraut), Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel), Linaria vulgaris (Gewöhnli-
ches Leinkraut), Rumex obtusifolius (Stumpflblättriger Ampfer), Saponaria officinalis (Ech-
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tes Seifenkraut), Urtica dioica (Große Brennnessel), Vicia hirsuta (Rauhaarige Wicke, 
Ackerwicke), Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) und weitere Gräser. Das Grund-
stück wurde vor kurzem von den verfallenen Resten ehemaliger Gebäude sowie angren-
zendem Gehölzbewuchs beräumt und gemäht. Die vorher versiegelten und überbauten 
Flächen sind angesät worden. Diese Teilflächen sind mit dem Symbol „x“ in der Biotopty-
penkarte gekennzeichnet, sie werden aber nicht gesondert bewertet, weil sich voraussicht-
lich innerhalb kurzer Zeit Arten aus den angrenzenden Flächen in den frisch angesäten 
Flächen ansiedeln werden. 
 
0515221 Intensivgrünland frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige 

Pflanzenarten, Dauergrünland (gering) 
 

Der südwestliche Teil des Geltungsbereichs wird als Dauergrünland regelmäßig gemäht. 
Neben den vorherrschenden Gräserarten wie Arrhenatherum elatius (Gewöhnlicher Glatt-
hafer), Dactylis glomerata (Knaulgras), Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), Holcus mollis 
(Weiches Honiggras) und Lolium perenne (Deutsches Weidelgras) kommen nur wenige 
andere Pflanzenarten vor, z. B. Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel), Hypericum perforatum 
(Tüpfel-Johanniskraut), Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer), Rumex thyrsiflorus 
(Straußblütiger Ampfer), Sonchus oleraceus (Kohl-Gänsedistel), Taraxacum officinale (Ge-
wöhnlicher Löwenzahn), Tragopogon dubius (Großer Bocksbart) – vereinzelt, und Trifolium 
pratense (Wiesen-Klee). 
 
Bäume und Laubgebüsche 
 

Der Baumbestand ist in der Plangrundlage nicht vermessungstechnisch, sondern nur sym-
bolisch dargestellt. Eine Einzelbewertung nach den Kriterien der Baumschutzverordnung 
wird im Rahmen der Biotopkartierung noch nicht durchgeführt. 
 
07142512 Baumreihe, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestände, nicht heimische 

Arten (mittel) 
 

Es handelt sich hier um eine in dichten Abständen gepflanzte Thuja-Reihe. Aufgrund des 
mittleren Alters und der dichten Struktur ist das Gehölz als potentieller Nistplatz für Vogelar-
ten von mittlerer Bedeutung. 
 
07150 Solitärbäume (mittel – hoch) 
 

Einzelbäume sind vor allem im nördlichen Teil des Geltungsbereichs vorhanden. Haupt-
sächlich vorkommende Arten sind Acer negundo (Eschen-Ahorn), Acer platanoides (Spitz-
Ahorn), Quercus (Eiche), Betula pendula (Hänge-Birke) und nicht heimische Nadelgehölze. 
Es handelt sich hier überwiegend um Bestände mittleren Alters. Die Einstufung mittel – 
hoch erfolgt unter Berücksichtigung der Arten und des unterschiedlichen Baumalters. Bei 
drohendem Verlust infolge der Planung ist eine weitere Differenzierung gemäß Baum-
schutzverordnung und nach artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten erforderlich. 
 
0715322 Kleinere oder einschichtige Baumgruppen, mittleres Baumalter (mittel) 
 

Im Nordosten des Geltungsbereichs ist eine Gruppe von Robinien mittleren Baumalters 
vorhanden. Eine zweite Baum- oder Strauchschicht ist nicht ausgeprägt, nur vereinzelt und 
am Rand bildet sich weiterer Gehölzaufwuchs. 
 
071022 Laubgebüsch frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten (gering) 
 

An der nordwestlichen Grundstücksgrenze des nördlichen Grundstücks wächst ein Flieder-
gebüsch (Syringa vulgaris). Das fast ausschließlich aus einer nicht heimischen Gehölzart 
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bestehende Gebüsch ist als Lebensraum für die Insektenfauna und Vogelarten kaum nutz-
bar und damit von geringer Bedeutung. 
 
Ackerbrachen 
 

091492 Ackerbrachen, sonstige Ackerbrache (mindestens 3 Jahre) (mittel) 
 

Ein Großteil der Fläche des Geltungsbereichs östlich der Ludwig-Quidde-Straße ist noch 
als Ackerbrache erkennbar, mit Tendenz zu mehrjährigen Staudenfluren. Die Fläche wird 
durch Mahd gepflegt. Der südliche Teil ist während der Bauzeit der südwestlich des Gel-
tungsbereichs entstandenen Neubausiedlung als Zwischenlager für Oberboden genutzt 
worden. Der aktuelle Bestand der Ackerbrache ist unterschiedlich, aber größtenteils als 
nährstoffreicher Standort mit mehr oder weniger hoher Anzahl an Ackerwildkräutern ge-
prägt. Stabile Pflanzengesellschaften haben sich noch nicht entwickelt. Auf überwiegend 
frischem Standort befinden sich auch trockener geprägte Bereiche. Folgende Arten wurden 
bei der Kartierung erfasst: Achillea millefolium (Wiesen-Schafgarbe), Agropyron repens 
(Acker-Quecke, Kriech-Quecke), Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß), Arctium tomen-
tosum (Filz-Klette), Berteroa incana (Graukresse), Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel), 
Convolvulus arvensis (Acker-Winde), Crepis capillaris (Kleinköpfiger Pippau), Echium vul-
gare (Blauer Natternkopf), Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch), Holcus lanatus 
(Wolliges Honiggras), Holcus mollis (Weiches Honiggras), Lolium perenne (Ausdauerndes 
Weidelgras), Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich), Potentilla recta (Aufrechtes Finger-
kraut), Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze), Rubus caesius (Kratzbeere), Rumex 
obtusifolius (Stumpflblättriger Ampfer), Rumex thyrsiflorus (Straußblütiger Ampfer), Silene 
latifolia (Weiße Lichtnelke), Solidago canadensis (Kanadische Goldrute), Symphytum offi-
cinale (Gewöhnlicher Beinwell), Tanacetum vulgare (Rainfarn), Taraxacum officinale (Ge-
wöhnlicher Löwenzahn), Trifolium repens (Weiß-Klee), Veronica chamaedrys (Gamander-
Ehrenpreis), Vicia angustifolia (Schmalblättrige Wicke), Vicia hirsuta (Rauhaarige Wicke, 
Ackerwicke), Vicia cracca (Vogel-Wicke), Vicia villosa (Zottige Wicke). Im Verlauf der Vege-
tationsperiode ist mit weiteren hinzukommenden Arten zu rechnen. Der relativ arten- und 
blütenreiche Biotoptyp ist insbesondere als Lebensraum für Insekten von Bedeutung und 
wird deshalb mit mittel bewertet. Es handelt sich aber um einen Lebensraum, dessen 
Pflanzengesellschaften noch nicht stabil ausgebildet sind und dessen Ausprägung je nach 
Intensität der Nutzung oder Pflege mit Veränderungen der Artenzusammensetzung ver-
bunden ist. 
 
Bebaute Flächen, Verkehrsflächen und anthropogene Sonderflächen 
 

12280   Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen (sehr gering) 
 

Dargestellt und bewertet werden hier nur die noch vorhandenen Gebäudestrukturen – ein 
leer stehendes Wohnhaus und ein Schuppen. Hinweise auf Gebäudehabitate sind aktuell 
nicht vorhanden; jedoch kann eine Besiedlung durch Gebäudebrüter oder Fledermäuse bei 
weiterem Unterbleib der Nutzung nicht ausgeschlossen werden. 
 
12612 Straßen mit Asphalt- oder Betondecken (sehr gering) 
 

Die Straße ist versiegelt. Aufgrund der gesonderten bzw. den angrenzenden Biotoptypen 
zugeordneten Randstreifen wird hier nur die vollständig versiegelte Fläche mit „sehr gering“ 
bewertet. 
 
12651 unbefestigter Weg (gering) 
 

Bei dem Weg handelt es sich um eine zeitweilig als Baustraße (für Zwischenlagerung von 
Oberboden) genutzten Weg mit geringer Bedeutung. 
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Vorläufige Einschätzung der betroffenen besonderen artenschutzrechtlichen Belan-
ge und des faunistischen Untersuchungsbedarfs 
 
Bereits auf der Grundlage der ersten Begehungen des Untersuchungsgebiets wurde das 
Potential für besonders und streng geschützte Arten im Untersuchungsgebiet eingeschätzt 
(Stauch, J., Ersteinschätzung zum Biotopbestand und zu den Belangen des besonderen 
Artenschutzes für den Bebauungsplan XIX-48c „Ludwig-Quidde-Straße“ im Bezirk Pankow, 
Ortsteil Französisch Buchholz. Arbeitsstand vom 11. Mai 2015 zur Abstimmung des weite-
ren Untersuchungsbedarfs). Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereichs und der Be-
räumung der restlichen Bebauung eines Grundstücks wird die aktuelle Situation wie nach-
folgend beschrieben eingeschätzt. 
 
Vogelarten 
 

Das Untersuchungsgebiet bietet Brutpotenzial für 

 Hecken- und Baumbrüter (Freibrüter), 

 Höhlen-/Nischenbrüter (in Bäumen), 

 Wiesenbrüter. 
 
Die Gehölzbestände befinden sich hauptsächlich im nördlichen Teil des Untersuchungsge-
biets. Auch die derzeit ungenutzten Gebäude dort können nicht ausgeschlossen werden. 
Aufgrund der relativen Ungestörtheit und der Biotopvernetzung mit weiteren großen Freiflä-
chen können auch seltene und gefährdete Arten nicht ausgeschlossen werden. 
 
Brutpotenzial für stark gefährdete Wiesenbrüter wird im gesamten östlichen Teil des Plan-
gebiets (Staudenfluren und Ackerbrache) weiterhin nicht ausgeschlossen. 
 
Gemäß bereits erfolgter Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde soll eine syste-
matische Brutvogeluntersuchung mit Hinweisen zu Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen des § 44 BNatSchG sowie Ausgleichsmöglichkeiten im Rahmen der Ein-
griffsregelung durchgeführt werden. 
 
Fledermäuse / Gebäudehabitate 
 

Die bei den ersten Begehungen noch vorhandenen Gebäudereste auf den Flurstücken 
362 / 363 sind mittlerweile beräumt worden; dort gibt es somit keine potentiellen Fleder-
maushabitate mehr. Auf dem Flurstück 220 befinden sich jedoch ein derzeit nicht genutztes 
Wohnhaus und ein Schuppen, bei denen nach anhaltender Nutzungsauflassung Gebäude-
habitate nicht ausgeschlossen werden können. Dort sollte vor einem Gebäudeabriss eine 
Überprüfung stattfinden. 
 
Amphibien 
 

Die an den Geltungsbereich angrenzenden verbauten und zeitweilig trocken fallenden Grä-
ben bieten aus gutachterlicher Sicht nur geringes Potenzial als Laichgewässer, Vorkommen 
können aber derzeit nicht ausgeschlossen werden. Übereinstimmend wurde festgehalten: 

 Erfassung der ggf. vorkommenden Amphibienarten der an das Plangebiet angrenzen-
den Grabenabschnitte und Bewertung der angrenzenden Flächen als Sommer- und 
Winter-Lebensräume; Hinweisen zu Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen des § 44 BNatSchG sowie Ausgleichsmöglichkeiten im Rahmen der Eingriffs-
regelung, soweit erforderlich. 
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Reptilien 
 

Für Reptilien, insbesondere die streng geschützte Zauneidechse, sind keine geeigneten 
Habitate vorhanden (ergänzende Anmerkung: nördlich bodenfrische Vegetationsflächen mit 
starkem Bewuchs, die trockener geprägten Bereiche auf der Ackerbrache bieten keine Ver-
steckmöglichkeiten und keine Kleinhabitate zur Thermoregulation, also keine Biotope, die 
im gesamten Jahreszyklus für die Zauneidechse geeignete Habitate aufweisen). 
 
Schmetterlinge und Tagfalter 
 

Das Potenzial für Schmetterlinge und Tagfalter kann im Rahmen der Eingriffsregelung auf 
der Grundlage der Beschreibung der Biotoptypen so weit abgeleitet werden, dass eine hin-
reichende Bewertung des Eingriffs möglich ist. Vorkommen von FFH-IV-Arten können in 
dieser Artengruppe ausgeschlossen werden. Ein faunistisches Gutachten ist aus Gründen 
des besonderen Artenschutzrechts nicht erforderlich. 
 
Holzbewohnende Käfer 
 

Totholzreiche Altbäume, die als Habitatbäume für die Käferarten Eremit und Heldbock (Ar-
ten der FFH-IV-Liste) geeignet erscheinen, sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
Ein Fachgutachten ist nicht erforderlich. 
 
Weitere Säugetiere (außer Fledermäuse) 
 

Aufgrund der bedeutenden Trittstein- und Biotopverbundfunktion ist in den naturnahen Ge-
hölzbeständen und Staudenfluren mit Vorkommen diverser, am Boden lebender Kleinsäu-
ger zu rechnen (z. B. Igel, Fuchs, Kaninchen, div. Mäusearten, usw.). Entsprechende na-
turnahe Gehölzbestände sollten daher möglichst erhalten, nicht weiter voneinander isoliert 
bzw. so wiederhergestellt werden, dass die Biotopqualität zumindest entlang der Verbund-
strukturen erhalten bleibt. Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG können durch Vermei-
dung der Störung der Winterruhe (z. B. Bauzeitenregelung) vermieden werden. Die weitere 
Bewertung ist aus gutachterlicher Sicht im Rahmen der Biotoptypenkartierung und der Ein-
griffsregelung ohne vertiefendes faunistisches Fachgutachten möglich. 
 
Sonstige Arten/Artengruppen 
 

Sonstige Arten bzw. Artengruppen sind voraussichtlich aufgrund der Lage und Biotopaus-
stattung des Geltungsbereichs hinsichtlich der besonderen artenschutzrechtlichen Belange 
nicht relevant. Von der unteren Naturschutzbehörde wurde jedoch auf potenzielle Kernflä-
chen des Feldhasen und des Schwalbenschwanzes hingewiesen, die als Zielarten des Bio-
topverbundes im Landschaftsprogramm (LaPro) dargestellt und demzufolge im bei der Be-
wertung der Auswirkungen auf den Biotopverbund und im Rahmen der Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen sind. 
 
Die Durchführung der erforderlichen faunistischen Untersuchungen erfolgt im weiteren Ver-
fahren. 
 
 

2.4 Geltendes Planungsrecht 

Das insgesamt knapp 7,0 ha große Plangebiet liegt in einem Bereich, für den bislang keine 
verbindlichen Regelungen im Sinne des § 30 BauGB bestehen. 
 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb einer Fläche, die überwiegend unbebaut ist und eine 
über Jahre entstandene Spontanvegetation aufweist. Einige Teilbereiche sind von dichtem 
Baumbewuchs bestanden. 
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Auf Grund dieser Ausprägung sowie der Größe der Fläche von insgesamt ca. 16,0 ha ist 
das gesamte Gebiet dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzuordnen. 
Dieser Außenbereich wird durch Gebiete, die dem Innenbereich zuzuordnen sind, wie folgt 
begrenzt: Im Norden schließt sich die Einfamilienhausbebauung südlich der August-Siebke-
Straße an. Den westlichen Abschluss bildet die Bebauung östlich der Eddastraße bzw. die 
gegenwärtig entstehende Einfamilienhausbebauung im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans XIX-48b. Südlich schließt sich die Einfamilienhausbebauung nördlich der Straße 160 
bzw. Straße 55 an. Östlich schließt sich die Kleingartenanlage (KGA) Pankepark an, die auf 
Grund ihrer tatsächlich vorhandenen Bebauung ebenfalls dem Innenbereich gem. § 34 
BauGB zuzuordnen ist. Nördlich an die KGA Pankepark schließt sich die dem Außenbe-
reich zuzuordnende Kleingartenanlage Pankewiese an. 
Bei den innerhalb des Außenbereichs gelegenen bebauten Parzellen Ludwig-Quidde-Str. 
41, 52 und 56 handelt es sich um Bebauungssplitter im Außenbereich. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 3-59 ist somit nach geltendem Planungs-
recht dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzuordnen. 
 
 

2.5 Verkehrserschließung 

Die Grundstücke im Plangebiet sind durch die Ludwig-Quidde-Straße erschlossen. Die 
Ludwig-Quidde-Straße ist als Sammelstraße einzustufen, wenn auch in schlechtem Aus-
bauzustand. Die umliegenden Straßen sind als Anliegerstraßen einzustufen. Die Berliner 
Straße und die Bahnhofstraße sind die nächstgelegenen örtlichen Straßenverbindungen, 
der Straßenzug Blankenburger Weg – Bahnhofstraße ist als übergeordnete Straßenverbin-
dung eingestuft. Über die Bundesstraße B 109 (Berliner Straße – Hauptstraße) ist der 
Standort an die Autobahn A114 (Auffahrt Schönerlinder Straße) und damit unmittelbar an 
die A10 (Berliner Ring, Dreieck Pankow) angebunden. 
 
Das Plangebiet ist über die Tram an das Liniennetz des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) angebunden. Mit dem Bus erfolgt eine Anbindung an den S-Bahnhof Blankenburg, 
der S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf ist über die Tram erreichbar. Die nächstgelegenen 
Bus- und Tram-Haltestellen befinden sich in der Berliner Straße und in der Bahnhofstraße, 
jeweils ca. 1 km entfernt. 
 
Die Ludwig-Quidde-Straße ist Teil des Radfernwegs Berlin-Usedom sowie der innerstädti-
schen Fahrradhauptroute „Radialroute RR 6“. Somit ist der Geltungsbereich auch unmittel-
bar an das übergeordnete Radwegenetz angebunden. 
 
 

2.6 Technische Infrastruktur 

Zur Klärung der vorhandenen Kabel- und Leitungsbestände im Geltungsbereich sowie der 
Anforderungen der Leitungsverwaltungen an die Planung, sollen die zuständigen Behörden 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Mitteilungen über ihren Bestand sowie ihre planungsrecht-
lich relevanten Absichten abgeben. 
 
 

2.7 Denkmalschutz  

Denkmalgeschützte Gebäude oder Ensembles, Garten- oder Bodendenkmale sind im 
Plangebiet und in seinem direkten Umfeld nicht vorhanden. 
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3. Planerische Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)  
 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen 
der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. 
 
Das LEPro 2007 der Länder Berlin und Brandenburg wurde für Berlin mittels Gesetz zu 
dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das LEPro 2007 und die Ände-
rung des Landesplanungsvertrages vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 629) bekannt ge-

macht. 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplans 3-59 befindet sich gemäß § 5 der Grundsätze der 
Raumordnung im raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereich. 
 

Gemäß § 1 Abs. 2 des LEPro 2007 vom 15. Dezember 2007 (GVBI. S. 629) soll die Haupt-
stadtregion Berlin –  Brandenburg im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips im Ausgleich wirt-
schaftlicher, sozialer und ökologischer Ziele polyzentral entwickelt werden. Vorhandene 
Stärken sollen vorrangig genutzt und ausgebaut werden. Unter der Zielsetzung der Innen-
entwicklung vor der Außenentwicklung (§ 5 LEPro 2007) kommt der Erhaltung und Umge-
staltung des baulichen Bestands und der Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen erhöhte 
Bedeutung zu. Entsprechend dem Grundsatz aus § 5 Abs. 1 LEPro 2007 soll die Sied-
lungsentwicklung auf raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. 
Siedlungsbezogene Freiräume sollen für die Erholung gesichert und entwickelt werden. 
Neben ihrer wichtigen Funktion für den Naturhaushalt tragen nutzbare Freiflächen innerhalb 
oder in der Nähe von Siedlungen auch dazu bei, die Wohn- und Lebensqualität für die Be-
völkerung und die Attraktivität von Wohn- und Gewerbestandorten zu erhöhen. 
 
Entsprechend der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung im Sinne des  
§ 6 LEPro 2007 sollen die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seiner 
ökologischen Funktion in Einklang gebracht werden. Damit die künftige Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts erhalten bleibt, müssen entsprechende Nutzungsänderungen oder Pla-
nungen äußerst umsichtig vorgenommen werden. Das gilt insbesondere für den Schutz der 
Trinkwasserressourcen und die Anforderungen des globalen Klimaschutzes. 
 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 ist in Berlin 
am 15. Mai 2009 als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Berlin: 
GVBl. S. 182). Der LEP B-B konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung 
für den Gesamtraum der beiden Länder die raumordnerischen Grundsätze des am 
1. Februar 2008 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 und setzt damit 
einen Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. 
 
Die Festlegungen des LEP B-B sind von nachgeordneten Ebenen der räumlichen Planung 
und von Fachplanungen bei allen raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und sonstigen 
Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung ei-
nes Gebiets beeinflusst werden, zu beachten (Ziele der Raumordnung) bzw. zu berücksich-
tigen (Grundsätze der Raumordnung). 
 
In der Festlegungskarte 1 ist das Planungsgebiet innerhalb des Gestaltungsraums „Sied-
lung“ dargestellt. Gemäß der textlichen Festsetzung der Verordnung über den Landesent-
wicklungsplan Berlin Brandenburg Nr. 4 „Steuerung der Siedlungsentwicklung“, 4.5 (Z) Ab-
satz 1 Nr. 2 wird vermerkt, dass der in der Festlegungskarte 1 festgelegte Gestaltungsraum 
die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnutzungen zulässig sein sollen 
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(Wohnsiedlungsflächen), möglich ist. Die beabsichtigte Entwicklung als allgemeines Wohn-
gebiet entspricht somit den Zielen der Raumordnung. 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan 

In seiner Funktion als Raumordnungsplan stellt der Flächennutzungsplan Berlin (FNP) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert 
am 9. Juni 2016 (ABl. S. 1362) das Plangebiet als Wohnbaufläche W 3 mit einer maximalen 
blockbezogenen GFZ bis zu 0,8 dar. Zwischen dem östlich des Plangebiets verlaufenden 
Panke-Grünzug und dem Ortskern Buchholz stellt der FNP eine Grünverbindung in symbo-
lischer Breite dar. 
 
Karte 2: FNP Berlin (Ausschnitt mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs) 

 
 
 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Das Landschaftsprogramm (LaPro) einschließlich Artenschutzprogramm für Berlin in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2016 (ABl. S. 1314) stellt auf der Grundlage des 
Berliner Naturschutzgesetzes (NatSchG Bln) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege sowie darauf aufbauende Maßnahmen in Grundzügen dar. Es enthält ver-
bindliche Entwicklungsziele und Maßnahmen zu den Bereichen Naturhaushalt / Umwelt-
schutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild, Erholung / Freiraumnutzung, Gesamt-
städtische Ausgleichskonzeption. Die Vorgaben werden im Folgenden zusammenfassend 
wiedergegeben. 
 
Teilplan Biotop- und Artenschutz 
 

Im Teilplan Biotop- und Artenschutz ist der Geltungsbereich weitestgehend als siedlungs-
geprägter Raum –  Obstbaumsiedlungsbereich – dargestellt und mit der zusätzlichen Sig-
natur als Fläche für die Biotopvernetzung belegt. Der östliche Randbereich entlang des 
Grabens 60 Buchholz ist als Teil eines Landschaftsraums –  Fließtäler – und darüber hin-
aus als Natura 2000-Gebiete / Schutzgebiete / Schutzwürdige Gebiete Biotopverbund er-
fasst. Der Parkgraben und der Graben 60 sind zudem mit der Maßnahme „Pflege / Entwick-
lung flächiger und linearer, für die biologische Vielfalt bedeutsamer Vernetzungen für Arten 
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der Gewässer, Gewässerränder, Uferbereiche und Böschungen an Gewässern“ belegt. Die 
vorgenommenen Kennzeichnungen umfassen die folgenden Maßnahmenvorschläge: 
 
Siedlungsgeprägter Raum – Obstbaumsiedlungsbereich 

- Erhalt, Pflege und Wiederherstellung der kulturlandschaftlichen Elemente (z.B. Hecken, 
Feldgehölze, Gräben, Pfuhle, Frischwiesen, Alleen und Straßen mit unbefestigten Sei-
tenstreifen) 

- Erhalt und Entwicklung von Dorfkernbereichen mit typischer Begleitflora (z.B. Bauern-
gärten oder großkronige gebietstypische Bäume) 

- Erhalt und Ergänzung des Obstbaumbestands und Verwendung traditioneller Nutz- und 
Zierpflanzen in Gärten 

- Sicherstellung eines hohen Grünflächenanteils und einer geringen Versiegelung im  
Übergangsbereich zu Landschaftsräumen 

- Einfügung von Siedlungserweiterungen in die vorhandene Landschaftsstruktur (z.B. 
konsequenter Erhalt von bedeutenden Einzelbiotopen mit großzügigen Pufferflächen 
und Einbindung in ein differenziertes örtliches Biotopverbindungssystem) 

- Erhalt von gebietstypischen Vegetationsbeständen, artenschutzrelevanten Strukturele-
menten und Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtungen 

 
Landschaftsräume – Fließtäler 

- Naturnahe Ausformung von Uferprofilen und Beseitigung von Ufer- und Sohlenbefesti-
gungen 

- Sicherstellung der Wasserführung (Rückgewinnung der natürlichen Einzugsgebiete, 
ggf. künstliche Anreicherung) 

- Erhalt und Förderung der traditionellen Grünlandwirtschaft unter Beachtung land-
schaftspflegerischer Kriterien 

- Wiederherstellung des naturräumlichen Zusammenhangs durch Beseitigung von Barrie-
ren und störenden Nutzungen 

- Erhalt und Anlage von gewässerbegleitenden Grün- und Freiflächen, Aufstellung und 
Umsetzung von Biotoppflegekonzepten 

 
Natura 2000-Gebiete / Schutzgebiete / Schutzwürdige Gebiete Biotopverbund 

- Pflege / Entwicklung von vorhandenen und geplanten Landschaftsschutzgebieten und 
geschützten Landschaftsbestandteilen 

- Pflege / Entwicklung des Naturparks Barnim 
- Pflege / Entwicklung von sonstigen Eignungsflächen für den Biotopverbund 
 
Biotopvernetzung 

- Pflege / Entwicklung flächiger und linearer, für die biologische Vielfalt bedeutsamer 
Vernetzungen für Arten der Gewässer, Gewässerränder, Uferbereiche und Böschungen 
an Gewässern 

- Entwicklung / Sicherung Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und künftigen 
Siedlungsflächen 

 
Teilplan Erholung und Freiraumnutzung 
 

Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung ist der Geltungsbereich als „bebauter Bereich  
- Nutzungsänderung gemäß Flächennutzungsplan“ erfasst. Zudem ist er mit der Kenn-
zeichnung „Freiräume“ belegt, wobei der überwiegende Teil als „sonstige Freifläche“, der 
westliche und zentrale Bereich Teil als „Grünfläche / Parkanlage“ dargestellt ist. Damit sind 
folgende Maßnahmenvorschläge verbunden: 
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Bebaute Bereiche – Nutzungsänderung gemäß Flächennutzungsplan 
Anforderungen an Wohnquartiere sowie sonstige Siedlungsgebiete: 

- Anlage zusammenhängender Grünflächen / Parkflächen mit vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten (wohnungs- und siedlungsnahes Grün) 

- Anlage nutzbarer privater und halböffentlicher Freiräume 
- Anbindung / Verknüpfung mit übergeordneten Grünzügen und Wegen 
- Entsprechende Maßnahmenbündel für sonstige Siedlungsgebiete sind zu berücksichti-

gen 
 
Freiräume 

Grünfläche / Parkanlage 
- Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten unter 

Einbindung aller Altersgruppen; Berücksichtigung barrierefreier Gestaltung 
- Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufent-

haltsqualität und der Nutzungsvielfalt 
- Ausbau von Kooperationen in der Nutzung und Pflege durch Förderung bürgerschaftli-

chen Engagements 
- Berücksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Gestal-

tung, Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grünflächen 
 
Sonstige Freiräume 
- Integration und Entwicklung erholungswirksamer Freiraumstrukturen und Freiraumver-

bindungen 
- Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten bei Nutzungsänderung 
 
Teilplan Landschaftsbild 
 

Im Teilplan Landschaftsbild ist der Geltungsbereich ebenfalls nahezu vollständig als sied-
lungsgeprägter Raum –  Obstbaumsiedlungsbereich – , der östliche Randbereich als Land-
schaftsraum –  Fließtäler – dargestellt. Darüber hinaus ist die Fläche mit der Signatur 
„Landschaftsbildstruktur –  übergeordnete Strukturelemente – sowie zum Erhalt und zur 
Entwicklung von kultur- und naturlandschaftlich geprägten Strukturen gekennzeichnet. We-
sentliche Maßnahmenvorschläge sind hier: 
 
Entwicklungsraum – Siedlungsgeprägter Raum – Obstbaumsiedlungsbereich 

- Erhalt, Pflege und Wiederherstellung kulturlandschaftlicher Elemente wie Hecken, 
Feldgehölze, Gräben, Kleingewässer und Frischwiesen 

- Erhalt und Entwicklung prägender Straßenbaumbestände und unbefestigter Straßen-
randstreifen 

- Einfügung von Siedlungserweiterungen in die vorhandene Landschaftsstruktur unter 
Erhalt eines hohen Anteils landschaftstypischer Freiflächen; Entwicklung charakteristi-
scher Grünstrukturen 

- Erhalt und Ergänzung des Obstbaumbestandes und Verwendung traditioneller Nutz- 
und Zierpflanzen in Gärten 

- Erhalt eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Landschaftsräumen 
 
Landschaftsbildstruktur – Übergeordnete Strukturelemente 

- Landschafts- oder siedlungsraumtypische Grün- und Freifläche / Vegetationsbestand 
 
Bei Nutzungsänderung gemäß Flächennutzungsplan gelten die Entwicklungsziele und 
Maßnahmen des jeweiligen Entwicklungsraumes. Die Notwendigkeit von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zur Erhaltung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes ist zu prüfen. 
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Erhalt und Entwicklung von kultur- und naturlandschaftlich geprägten Strukturen 

- angrenzend an Graben oder Kleingewässer (Parkgraben) 
- offene Landschaft, Ackerbrache 
 
Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz 
 

Der Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz schlägt den Geltungsbereich bezüglich der An-
forderungen an Nutzungen als „bebauter Bereich der Kategorie – Kleingarten, Landwirt-
schaft, Gartenbau – zu. Bezüglich der Anforderungen für Naturgüter ist das Plangebiet als  
- sonstiger Boden mit besonderer Leistungsfähigkeit – definiert. Damit sind folgende Maß-
nahmenvorschläge verbunden: 
 
Anforderungen an Nutzungen – Kleingarten, Landwirtschaft, Gartenbau 

- Überwachung des Schadstoffgehaltes von Böden und Pflanzen beim Nahrungsmittel-
anbau sowie Einschränkung der Pflanzenschutz- und Düngemittelanwendung 

- Förderung des Nährstoffkreislaufes 
- Erhalt und Entwicklung der klimatischen Ausgleichsfunktionen (Kaltluftentstehung) 
- Rückhalt des Wassers in der Landschaft 
- Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern 
- Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten 
 
Bei Nutzungsänderung gemäß Flächennutzungsplan gelten die Maßnahmen für die neue 
Nutzung. Die Notwendigkeit von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Sicherung der Na-
turhaushaltsfunktionen ist zu prüfen. 
 
Anforderungen für Naturgüter – sonstiger Boden mit besonderer Leistungsfähigkeit 

- Vermeidung / Minimierung von Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktion und 
der Archivfunktion 

- Vorsorgender Bodenschutz bei Bauvorhaben, ggf. bodenkundliche Baubegleitung 
- Vermeidung von Bodenverdichtung 
- Fachgerechter Abtrag, Lagerung und Wiedereinbau von Ober- und Unterboden 
- Minimierung von Grundwasserabsenkungen bei grundwasserbeeinflussten Böden 
 
Teilplan Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption 
 

Gemäß Teilplan Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption liegt das Plangebiet im Aus-
gleichssuchraum für Freiraumachsen. Die beiden Achsen des Berliner Freiraumsystems 
bergen ein großes Potenzial, Naturhaushalt und Landschaftsbild aufzuwerten. Für die Frei-
raumachsen werden die folgenden Maßnahmen benannt: 

- Zugänglichkeit der Uferbereiche verbessern 
- Gewässererlebnisräume entwickeln 
- Uferbereiche mit gewässernahen Grün- und Freiflächen vernetzen 
- Land-Wasser-Übergänge naturnah formen 
- naturräumliche Zusammenhänge wiederherstellen und die Barrierewirkung von Straßen 

und Bahnflächen mildern 
- Biotopverbund und Biotopvernetzung stärken 
 
Landschaftsplan 
 

Für das Plangebiet liegt kein Landschaftsplan vor. 
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3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP)  

StEP Wohnen 2025 

Der StEP Wohnen 2025 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, beschlossen am 8. Juli 
2014) benennt die stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen Leitlinien und Ziele sowie 
Strategien und Handlungsfelder für Neubau- und Bestandsentwicklung bis 2025. Er bildet 
damit den Rahmen für die zeitlich folgenden Maßnahmen und Instrumente. Dabei gilt es, 
die Vielfalt der Wohnquartiere Berlins im Auge zu behalten und teilräumlich unterschiedli-
che Strategien zu entwickeln. Der StEP Wohnen 2025 zeigt die größeren Flächenpotenzia-
le für Wohnungsneubau in der Stadt, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang des Woh-
nungsneubaus und zu seiner Verteilung in der Stadt. Er ist Grundlage für die Umsetzung 
angebots- und nachfragegerechter wohnungspolitischer Instrumente und Maßnahmen. An 
ihm orientiert sich die mittel- und langfristige Programmplanung der Wohnungspolitik. Er ist 
gleichzeitig Orientierungsrahmen für die Bauleitplanungen und gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB zu berücksichtigen. 
 
Der StEP Wohnen 2025 trifft keine Aussagen für das Plangebiet. 
 
StEP Zentren 3 

Der Stadtentwicklungsplan Zentren 3 wurde mit Senatsbeschluss vom 5. April 2011 be-
schlossen. Der StEP Zentren 3 stuft das Gebiet nicht als zentralen Versorgungsbereich ein. 
 
Der Geltungsbereich liegt etwa mittig zwischen den nächstgelegenen Ortsteilzentren Fran-
zösisch-Buchholz und Blankenburg und das Gebiet um die Breite Straße in Pankow bildet 
das nächstgelegene Hauptzentrum in rund 4 km Entfernung. 
 
StEP Verkehr 2025 

Der StEP Verkehr, beschlossen am 29. März 2011, beinhaltet für den Geltungsbereich kei-
ne Kennzeichnungen. Die Ludwig-Quidde-Straße ist nicht Bestandteil des StEP Verkehr. 
 
Der westlich gelegene Straßenzug Berliner Straße – Bahnhofstraße wird im Bestand als 
örtliche Straßenverbindung (Verbindungsfunktionsstufe III), die südlich verlaufende Stra-
ßenverbindung Blankenburger Weg – Bahnhofsstraße als übergeordnete Straßenverbin-
dung (Stufe II) dargestellt. In den Planungen zum Straßennetz 2025 sind gegenüber dem 
Bestand keine Veränderungen vorgesehen. Die östlich des Geltungsbereichs gelegene Au-
tobahn A114 ist in Bestand und Planung als großräumige Straßenverbindung (Stufe I) er-
fasst. 
 
Bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind die östlich des Geltungsbe-
reichs verlaufende S- und Regionalbahntrasse nach Bernau als Bestand 2010 dargestellt. 
In der Planung 2025 ist ein Ausbau der Regionalbahnlinie bis Karow vorgesehen. Die in der 
Berliner Straße verlaufende Straßenbahnlinie ist sowohl im Bestand 2010 als auch in der 
Planung 2025 als solche erfasst. 
 
StEP Ver- und Entsorgung 

Der StEP Ver- und Entsorgung aus dem Jahr 1999 trifft in seinen einzelnen Grundlagenkar-
ten folgende Aussagen für das Plangebiet: 
Laut Teilplan „Abwasser“ ist in der Ludwig-Quidde-Straße ein Schmutzwasserkanal ge-
plant. Im südlichen Teil der Ludwig-Quidde-Straße und im Verlauf Bahnhofstraße –
 Ferdinand-Buisson-Straße – Straße 59 finden sich Schmutzwasserkanäle im Bestand. Öst-
lich des Geltungsbereichs verläuft eine Abwasserdruckleitung in Nord-Süd-Richtung. Das 
Plangebiet liegt im Pumpwerke-Einzugsbereich (Hauptpumpwerk, Anschlusspumpwerk, 
Überpumpwerk); südlich des Plangebiets befindet sich ein Anschlusspumpwerk. 
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Nordwestlich des Plangebiets ist laut Teilplan „Regenwasser“ ein Regendurchlaufbecken 
geplant, in der Berliner Straße und der Bahnhofstraße ist ein Regenwasserkanal darge-
stellt. Der Teilplan „Wasserversorgung“ stellt im Verlauf der Bahnhofstraße eine Versor-
gungsleitung für die Wasserversorgung dar. 
Die Teilpläne „Gasversorgung“, „Fernwärmeversorgung“ und „Elektroenergieversorgung“ 
treffen keine Aussagen zum Geltungsbereich. 
 
Weitere Stadtentwicklungspläne 
Die Stadtentwicklungspläne Industrie und Gewerbe sowie Klima treffen keine relevanten 
Aussagen für das Plangebiet. 
 
 

3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.5.1 Lärmminderungsplan 2008 einschließlich Lärmaktionsplan 

Da Verkehr im Land Berlin der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und 
Entwicklung von Lärmminderungsplänen (Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsver-
waltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin, Mai 2008) diese hohe 
Umweltbelastung vermindert werden. Es sollten vertiefend kurz-, mittel und langfristige 
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung ausgearbeitet werden. 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß Karte 1 zum Lärmminderungsplan (Lärmminderungs-
planung für Berlin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Ber-
lin, Mai 2008) außerhalb von Konzept- oder Modellgebieten. Es sind daher mangels kon-
kreter Maßnahmenvorschläge – die rahmensetzend für die gesamtstädtische Ebene ge-
nannten Lärmminderungsstrategien zu beachten. Hier ist u. a. der in § 50 BImSchG ge-
nannte „Trennungsgrundsatz“ zu nennen. Hiernach sind Flächen (z.B. Wohnen und Ver-
kehr) so einander zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen (z.B. Schallbelästi-
gungen) so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Der Lärmaktionsplan 2013-2018 für Berlin, beschlossen am 6. Januar 2015, trifft ebenfalls 
keine konkreten Maßnahmenvorschläge für das Plangebiet und das umgebende Straßen-
netz. 
 
 

3.5.2 Luftreinhalteplan 

Da in Berlin Überschreitungen von Luftqualitätsgrenzwerten für Feinstaub (PM10) und Stick-
stoffdioxid (NO2) und des kommenden Zielwertes für Benzo[a]pyren auftreten, wurde der 
bisherige Luftreinhalteplan fortgeschrieben. Der aktuell vorliegende Luftreinhalteplan 2011-
2017 wurde vom Berliner Senat am 18. Juni 2013 beschlossen. Er enthält zusätzliche 
Maßnahmen, um die Luftqualität weiter zu verbessern und den Zeitraum und das Ausmaß 
der Überschreitung der Grenzwerte so weit wie möglich zu reduzieren. 
 
Der Luftreinhalteplan 2011-2017 trifft zum Plangebiet keine Aussagen. Die Berliner Straße 
und die Bahnhofstraße sind als gering mit Stickoxiden und Feinstaub belastete Straßen ge-
kennzeichnet, ebenso die A 114. 
 
 

3.5.3 Planwerk Nordostraum 

Das Plangebiet Nordostraum Berlin wurde 2006 veröffentlicht (Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Berlin 2006). Der Bereich des Plangebiets westlich der Ludwig-Quidde-Straße 
ist als Entwicklungspotenzial (Wohnen) mit 2. Priorität dargestellt. 
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3.5.4 Kleingartenentwicklungsplan 

Der Kleingartenentwicklungsplan Berlin mit Stand 2004 wurde mit Senatsbeschluss vom 
7. Januar 2014 fortgeschrieben. 
 
Östlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich zwei Kleingartenanlagen (KGA „Pan-
kewiese I“ und „Pankepark“). 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 3-59 ist nicht Bestandteil des Kleingar-
tenentwicklungsplans. 
 
 

3.5.5 Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Zwischen dem Land Berlin und den Projektträgern soll im Zuge des Bebauungsplanverfah-
rens 3-59 ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB geschlossen werden. Dabei 
kommt das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ (Leitlinie für den Ab-
schluss städtebaulicher Verträge im Land Berlin vom 14. April 2015) zur Anwendung, das 
die Praxis beim Abschluss städtebaulicher Verträge im Zusammenhang mit Wohnungsbau-
projekten auf eine stadtweit einheitliche Basis stellt und das auf diese Weise zur Transpa-
renz sowie zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in Berlin beitragen soll. Mit dem Modell 
sollen berlinweit einheitliche Regelungen bei der Planung und Umsetzung von Wohnungs-
bauvorhaben hinsichtlich der Übernahme bzw. Beteiligung an Folgekosten für notwendige 
Maßnahmen der verkehrlichen Erschließung, der sozialen Infrastruktur sowie zur Schaffung 
von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum durch die Projektträger getroffen 
werden. 
 
 

3.6 Sonstige städtebauliche Planungen des Bezirks 

3.6.1 Zentrenkonzept Pankow 

Das aktuell gültige Zentrenkonzept wurde vom Bezirksamt Pankow am 24. Mai 2016 und 
von der BVV am 1. Juni 2016 beschlossen (ABl. S. 1321). Auf der Grundlage einer Be-
standserhebung wurde im bezirklichen Zentrenkonzept eine grundsätzliche Strategie zum 
Umgang mit der Ansiedlung des Einzelhandels und eine Überprüfung und Neubewertung 
der Strukturen formuliert. 
 
Das Zentrenkonzept stuft das Plangebiet nicht als zentralen Versorgungsbereich ein. 
 
 

3.6.2 Bezirkliches Wohnbaukonzept 

Das bezirkliche Wohnbaukonzept wurde am 21. Juni 2016 vom Bezirksamt zur Kenntnis 
genommen. Das Plangebiet ist sowohl in den Kartierungen der Potenzialflächen des bezirk-
lichen Wohnbaukonzeptentwurfs erfasst als auch in der Untersuchungskulisse als WoFIS 
Konsensfläche (Wohnbauflächen-Informationssystem der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt, Ref. I A). Der Realisierungshorizont wird als mittelfristig eingestuft. 
 
 

3.6.3 Bezirkliches Entwicklungskonzept für die soziale und grüne Infrastruktur 

Durch den steigenden Bevölkerungszuwachs und der Vielzahl an Wohnungsbaupotentialen 
im Bezirk Pankow, wurde im November 2014 durch das Bezirksamt Pankow die Erarbei-
tung eines strategischen Konzepts zur Entwicklung der sozialen und grünen Infrastruktur in 
Auftrag gegeben. Der Bezirksamtsbeschluss des bezirklichen Entwicklungskonzepts für die 
soziale und grüne Infrastruktur ist am 21. Juni 2016 erfolgt, am 13. Juli 2016 hat die BVV 
Kenntnis genommen. 
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3.7 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne 

Das Plangebiet grenzt im Westen an den Geltungsbereich des Bebauungsplans XIX-48b 
für das Gelände zwischen Dr.-Markus-Straße, Parkgraben, Ferdinand-Buisson-Straße, 
Bahnhofstraße und Berliner Straße, für Teilflächen des Grundstücks Dr.-Markus-Straße 11 
und des Parkgrabens westlich der Straße 160 sowie für die Dr.-Markus-Straße zwischen 
Berliner Straße und Parkgraben im Bezirk Pankow, Ortsteil Französisch Buchholz, der am 
1. Dezember 2015 festgesetzt und am 29. Dezember 2015 veröffentlicht wurde (GVBl. 
Nr. 29/15, S. 598). 
 
Darüber hinaus liegen für das nähere Umfeld des Geltungsbereichs des Bebauungsplan-
entwurfs 3-59 keine festgesetzten oder im Verfahren befindlichen Bebauungspläne vor. 
 
 

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Nach 1990 gewann der Nordostraum Berlins an Bedeutung als Flächenreserve für die er-
wartete Expansion der Stadt. Für das Jahr 1999 war neben anderen Standorten in Buch-
holz Ost die Durchführung einer Bauausstellung geplant, um den Nordostraum von Berlin 
durch innovatives Bauen aufzuwerten. In diesem Kontext hat das damalige Bezirksamt 
Pankow am 9. Dezember 1997 die Aufstellung des Bebauungsplans XIX-48 mit dem Ziel 
beschlossen, auf der Grundlage eines „koordinierenden“ städtebaulichen Konzepts einen 
Bauausstellungsstandort östlich des Parkgrabens planungsrechtlich zu sichern. 
 
Inhalt des Bebauungsplanentwurfs XIX-48 (Stand: Aufstellungsbeschluss 1997) waren ne-
ben allgemeinen Wohngebieten für den Einfamilienhausbau sowie für mehrgeschossige 
Wohnbebauung (GRZ 0,3 / GFZ 0,6 / II Vollgeschosse, GRZ 0,6 / GFZ 1,1 / III Vollgeschos-
se, GRZ 0,6 / GFZ 0,8 / III Vollgeschosse) und einem Mischgebiet entlang der Berliner 
Straße auch eine öffentliche Parkanlage mit zwei öffentlichen Spielplätzen, zwei Kinderta-
gesstätten sowie öffentliche und private Verkehrsflächen. 
 
Bereits Mitte der 1990er Jahre schwächte sich die Entwicklungsdynamik ab. Letztlich wurde 
die Absicht vom Senat, eine Bauausstellung durchzuführen, aufgegeben. 
Da die Flächen aus bezirklicher Sicht dennoch für den Wohnungsbau gesichert werden 
sollten, eine Gesamtentwicklung der Flächen jedoch nicht absehbar war, erfolgte die Tei-
lung des Geltungsbereichs in die Bebauungspläne XIX-48a, XIX-48b und XIX-48c. 
 
Der Teil-Bebauungsplan XIX-48b wurde mit Verordnung vom 1. Dezember 2015 festge-
setzt. Ein Großteil der rund 150 Wohneinheiten, vorwiegend in Einfamilienhausbebauung, 
ist bereits realisiert. 
 
Die Bebauungsplanverfahren XIX-48a und XIX-48c wurden seither nicht weitergeführt und 
mit Beschluss vom 9. August 2016, bekanntgemacht am 19. August 2016 (ABl. vom 
2. September 2016, S. 2282), aufgehoben, da eine ganzheitliche Entwicklung dieser Flä-
chen auch gegenwärtig nicht absehbar ist. Dennoch stellt dieses Areal weiterhin ein bezirk-
liches Wohnbaupotenzial dar und ist im Wohnbaukonzept Pankow entsprechend als priori-
tärer Wohnungsbaustandort benannt. Für die Teilflächen, bei denen die Eigentümer ihre 
Mitwirkungsbereitschaft an einer kurzfristigen Entwicklung als Wohnbaustandort erklärt ha-
ben, wird der Bebauungsplan 3-59 neu aufgestellt. 
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Städtebauliches Konzept 
 

Das vorliegende städtebauliche Konzept sieht eine Wohnbebauung aus viergeschossigen 
Stadtvillen und Geschosswohnungsbauten mit den dazugehörigen Erschließungs- und Frei-
flächen vor. Die Anbindung an das übergeordnete Straßennetz erfolgt über die Ludwig-
Quidde-Straße. Zur verkehrlichen Erschließung der Grundstücke im Geltungsbereich sieht 
der Bebauungsplanentwurf weitere öffentliche und private Straßenverkehrflächen vor. 
 
Als Standort für eine Kindertagesstätte sieht das städtebauliche Konzept eine Fläche im 
Südosten des Plangebiets zwischen Ludwig-Quidde-Straße und Graben 60 vor. 
 
Öffentliche Grünflächen sind – als Teil übergeordneter Grünverbindungen – an der west-
lichen Geltungsbereichsgrenze entlang des Parkgrabens, an der östlichen Geltungsbe-
reichsgrenze entlang des Grabens 60 sowie als Teil eines in Ost-West-Richtung verlaufen-
den Grünzuges östlich der Ludwig-Quidde-Straße vorgesehen. Als Teil der öffentlichen 
Grünflächen soll hier ein öffentlicher Kinderspielplatz lokalisiert werden. 
 
Nach Berechnung gemäß dem Berliner Modell ist die Errichtung von ca. 
554 Wohneinheiten zu erwarten. Zur Deckung des Bedarfs an sozialer und grüner Infra-
struktur innerhalb des Gebiets dienen die geplante Kindertagesstätte sowie die vorgesehe-
nen Spielplatz- und Grünanlagen. 
 
Die künftige Breite der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist gemäß Vorabstimmung mit 
der bezirklichen Fachbehörde mit 15 m vorgesehen. Damit wird der aktuelle Ausbauzu-
stand der Ludwig-Quidde-Straße deren Erschließungsfunktion gemäß angepasst. Die pri-
vate Verkehrsfläche ist mit einer Breite von 7 m geplant, für die Fuß- und Radwege ist eine 
Breite von 5 m vorgesehen. 
 
Der dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde liegende Gestaltungsplan (Göllner Architekten, 
Quartier Ludwig-Quidde-Straße, Gestaltungsplan, Stand: 22. September 2016) stellt sich 
wie folgt dar: 
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Gestaltungsplan (Stand: 22. September 2016) 
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II. Planinhalt, Begründung der Festsetzungen 

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Mit Festsetzung des Bebauungsplanentwurfs 3-59 sollen im Geltungsbereich eine geordne-
te, nachhaltige städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden Anforderungen sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit die-
nende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet werden. Gleichermaßen bedeutsam ist 
eine landschaftsbildverträgliche Einbindung des geplanten Wohnungsneubaustandorts. 
 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung zur Realisierung 
einer mehrgeschossigen Wohnbebauung mit rund 554 Wohneinheiten gemäß dem Berliner 
Modell. 
 
Weiteres Planungsziel ist die Schaffung von Planungsrecht für die dazugehörige soziale 
und grüne Infrastruktur: 
 
-  Kindertagesstätte (mit 100 Plätzen), 
- öffentliche Parkanlagen (Grünzüge entlang des Parkgrabens, des Grabens 60 Buchholz 

und ein Grünzug in Ost-West-Richtung) sowie 
- ein öffentlicher Spielplatz. 
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der Erschließung des Plangebiets sollen die erforderli-
chen Verkehrsflächen als öffentliche bzw. private Straßenverkehrsfläche festgesetzt wer-
den. Die Ludwig-Quidde-Straße soll die Funktion einer Sammelstraße übernehmen. Um ei-
ne entsprechende Gestaltung des Straßenraumes unter Einbeziehung von straßen-
begleitenden Mulden zu ermöglichen, ist für die vorgesehenen öffentlichen Straßen ein 
Querschnitt von jeweils 15 m vorgesehen. 
 
Die Umsetzung der angestrebten Planungsziele soll im Bebauungsplanentwurf insbesonde-
re durch die folgenden Festsetzungen planungsrechtlich gesichert werden: 
 

- Allgemeine Wohngebiete (WA 1 bis WA 6) mit Regelungen zur überbaubaren Grund-
stücksfläche und zum Maß der baulichen Nutzung, 

- Gemeinbedarfsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“, 
- öffentliche Grünflächen mit den besonderen Zweckbestimmungen „öffentlicher Spiel-

platz“ und „öffentliche Parkanlage“ sowie 
- öffentliche / private Straßenverkehrsflächen und öffentliche Verkehrsfläche mit der be-

sonderen Zweckbestimmung „Fuß und Radweg“. 
 
 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 3-59 wurden gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB unter Berücksichtigung der Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang 
(Entwicklungsrahmen) sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV-FNP 
vom 29. Juni 2016 (ABl. 34 vom 18. August 2016, S. 2109ff.)) entwickelt: Die weitestge-
hend als Wohnbaufläche W3 dargestellten Flächen sollen überwiegend als allgemeine 
Wohngebiete festgesetzt werden. 
 
Gemäß Schreiben des zuständigen Fachreferats I B der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt vom 20. April 2016 wird der Geltungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplanentwurfs im FNP Berlin als Teil einer deutlich größeren Wohnbaufläche W 3 
mit einer max. GFZ von 0,8 dargestellt. Als Planungsziel wird die Schaffung von ca. 500 
Wohneinheiten als Geschosswohnungsbau mit einer GFZ von 1,0 bis 1,2 genannt, welches 
somit die Darstellung des FNP auf der Teilfläche des Geltungsbereichs überschreitet. Die 
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zuständige Fachbehörde teilte mit, dass die Entwickelbarkeit aus dem FNP bisher nicht ab-
schließend überprüfbar sei, da das Vorhaben bis zu einer GFZ von 1,0 entwicklungsfähig 
erscheint, bei einer GFZ von 1,2 sei jedoch die Durchführung einer FNP-Änderung zu prü-
fen. 
 
Die Entwickelbarkeit wird in Abstimmung mit dem zuständigen Referat I B der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt im weiteren Verfahren abschließend geprüft. So-
fern die Entwicklungsfähigkeit nicht gegeben sei, könne aus Sicht der zuständigen Fachbe-
hörde eine FNP-Änderung im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. 
 
 

3. Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen eine Umweltprü-
fung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Umweltprüfung wird im 
weiteren Verfahren durchgeführt und gemäß § 2a BauGB als Umweltbericht Bestandteil der 
Begründung zum Bebauungsplan werden. 
 
Für den geplanten Umweltbericht sind die folgenden Arbeitsschritte geplant: 

- Eine Einleitung mit folgenden Angaben: 

- Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließ-
lich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, 
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben, 

- Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und die Art, wie 
diese Ziele bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, 

- eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden; hierzu gehören folgenden Angaben: 

- eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario) einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche 
Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese 
Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der 
Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse abgeschätzt werden kann; 

- eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung; hierzu sind insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB zu beschreiben, unter anderem infolge 

- des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant 
einschließlich Abrissarbeiten, 

- der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Ver-
fügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

- der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

- der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

- der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 
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- der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 
möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

- der Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des Projekts gegenüber den 
Folgen des Klimawandels, 

- der eingesetzten Techniken und Stoffe; 

die Beschreibung soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, 
kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, 
ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben erstrecken; die Beschreibung sollte zudem den auf Ebene der 
Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgeleg-
ten Umweltschutzzielen Rechnung tragen; 

- eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen nachteilige Umweltaus-
wirkungen ausgeschlossen, verringert, ausgeglichen oder ersetzt werden, sowie 
gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung ist zu 
erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, 
verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als 
auch die Betriebsphase abzudecken ist; 

- in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die 
Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl; 

- eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen der nach dem Be-
bauungsplan zulässigen Vorhaben auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 
und i (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) im Fall von schweren Unfällen oder Katastrophen; 
zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die vorhandenen Ergebnisse ande-
rer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt werden; soweit angemessen, soll-
te diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt sowie Ein-
zelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämpfungsmaßnah-
men für derartige Krisenfälle erfassen; 

- zusätzliche Angaben: 

- eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusam-
menstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder 
fehlende Kenntnisse, 

- eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 

- eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben, 

- eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen 
und Bewertungen herangezogen wurden. 

 
 
Die Behörden werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Rahmen der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung dazu aufgefordert werden, Stellungnahmen zu dem aus ihrer Sicht erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abzugeben. 
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4. Begründung der Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

4.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Entsprechend der geplanten Nutzungen ist für den überwiegenden Teil der Bauflächen im 
Geltungsbereich die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO vorgesehen. Diese Festsetzung begründet sich aus 
den Zielen des Landes Berlin zur Entwicklung attraktiver Wohngebiete in innenstadtnaher 
Lage und soll zur Entlastung der angespannten Wohnungsmarktsituation in Berlin-Pankow 
beitragen.  
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen 
 

Für die allgemeinen Wohngebiete soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO festgesetzt werden, dass die Ausnahmen Nr. 4 und 5 nach § 4 Abs. 3  
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind (Textliche Festsetzung Nr. 1). 
 
Mit dem Ausschluss von Gartenbaubetrieben und Tankstellen soll folgenden Aspekten 
Rechnung getragen werden: 

- Es werden Nutzungen vermieden, die ein erhöhtes Kfz-Aufkommen von außen sowie 
Emissionen erzeugen, 

- die Straßen im Plangebiet sind in überwiegenden Teilen als Wohnstraßen für den An-
liegerverkehr geplant und in ihrer Dimensionierung nicht für ein größeres Verkehrsauf-
kommen, das über das eines Wohngebiets hinauskommt, geeignet. 

Insbesondere Gartenbaubetriebe und Tankstellen stehen den städtebaulichen Zielen im 
Plangebiet entgegen und sind aufgrund ihrer flächenhaften Ausdehnung und des teils ho-
hen Störpotenzials nicht mit der beabsichtigten Entwicklung eines Wohnbaustandortes ver-
einbar. 
 
 

4.1.2 Fläche für Gemeinbedarf – Kindertagesstätte – 

Die im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs gelegene Fläche soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ 
festgesetzt werden. Das für den Standort einer Kindertagesstätte vorgesehene Grundstück 
hat eine Größe von circa 2.500 m² und ist somit groß genug, um eine den Richtwerten ent-
sprechende Einrichtung mit mindestens 100 Plätzen zu errichten. 
 
Gemäß Berechnungstool des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung ent-
steht aus dem geplanten Vorhaben heraus ein Bedarf an 50 Kita-Plätzen (siehe ergänzend 
unter Pkt. III 4. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur). 
Gemäß Kindertagesstättenentwicklungsplan (KEP) Pankow 2015 (Fortschreibung, Stand 
30. Juni 2015) wird für die Bezirksregion III (Buchholz) bis 2018 ein zusätzlicher Platzbedarf 
von 115 Plätzen erwartet. 
An dem Standort kann der unmittelbar aus dem Neubauvorhaben im Geltungsbereich des 
künftigen Bebauungsplans 3-59 erwartete Bedarf an Kita-Plätzen nachgewiesen werden, 
als auch ein Teil des prognostizierten Mehrbedarfs an Plätzen in der Bezirksregion III ge-
deckt werden. 
 
Die vorliegenden Zahlen sind im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung von der zu-
ständigen Fachabteilung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. 
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4.2 Maß der Nutzung 

Grundfläche, Geschossfläche 
 

Das Maß der baulichen Nutzung soll in den Baugebieten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 16 BauNVO durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) gemäß 
§ 19 Abs. 1 BauNVO, einer Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO und 
einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO bestimmt 
werden. 
 
Für alle Bauflächen im Geltungsbereich soll im Sinne des flächensparenden und damit 
schonenden Umgangs mit Boden und zur Gewährleistung eines durchgrünten Wohnum-
felds mit umfangreichen Freiflächenanteilen eine GRZ von 0,3 festgesetzt werden. Damit 
kann auch eine angemessene Einbindung des neu entstehenden Wohnquartiers in die um-
liegende Siedlungsstruktur unter besonderer Berücksichtigung der dort vorzufindenden ge-
ringeren Dichtewerte erfolgen. 
 
 In den allgemeinen Wohngebieten WA 2.1, WA 2.2, WA 3.1 und WA 3.2 und WA 6 soll ei-
ne GFZ von 1,2 festgesetzt werden. Um einen angemessenen städtebaulichen Übergang 
zur umliegenden, durch Einfamilienhausbebauung geprägten, Siedlungsstruktur zu ermög-
lichen, ist für die allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 4 und WA 5 eine GFZ von 1,0 vor-
gesehen. Die GFZ für die geplante Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung –
 Kindertagesstätte – soll mit 0,6 festgesetzt werden. Die maximale Zahl der Vollgeschosse 
soll für die allgemeinen Wohngebiete auf maximal vier Vollgeschosse (IV), für die Gemein-
bedarfsfläche – Kindertagesstätte – auf maximal zwei Vollgeschosse (II) begrenzt werden. 
 
Sowohl die geplante Grundflächenzahl als auch die Geschossflächenzahl liegen innerhalb 
der durch § 17 Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Obergrenzen für allgemeine Wohngebiete 
(GRZ 0,4; GFZ 1,2). Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist eine Überschreitung der festgesetzten 
Geschossfläche durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Garagen oder Stellplät-
ze mit ihren Zufahrten oder Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um bis zu 50 % zu-
lässig, höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8. 
 
 

4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Bauweise 
 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 5 und für die Gemeinbedarfsfläche – Kindertagesstätte 
– soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 Abs. 2 BauNVO die offene 
Bauweise festgesetzt werden.  
 
Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 4 soll die abweichende Bauweise festge-
setzt werden, zulässig sind hier Gebäude mit bis zu 20 m Länge (Textliche Festsetzung 
Nr. 2). Mit dieser Festsetzung zur Bauweise soll sichergestellt werden, dass im Übergang 
zum angrenzenden, durch Einfamilienhausbebauung geprägten, Siedlungsgebiet eine auf-
gelockerte Bebauung umgesetzt wird. Dagegen soll für die im Inneren des Geltungsbe-
reichs gelegenen Bauflächen von der Festsetzung einer Bauweise abgesehen werden, um 
eine möglichst hohe Flexibilität bezüglich der Schaffung einer dichteren, gebietsverträgli-
chen Bebauung zu gewährleisten. 
 
Überbaubare Grundstücksfläche 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sollen in allen Baugebieten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB in Verbindung mit § 23 Abs. 3 BauNVO durch Baugrenzen flächenhaft festgesetzt 
werden, um eine möglichst große Gestaltungsfreiheit bei der Anordnung der Baukörper und 
den Zuschnitten der Baugrundstücke zu gewährleisten. 
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In den allgemeinen Wohngebieten und der Gemeinbedarfsfläche – Kindertagesstätte – soll 
aus städtebaulichen Gründen ein ausreichender Abstand zu den angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsflächen eingehalten werden, um so den Vorgartenbereich von einer Bebauung 
freizuhalten. Auf diese Weise soll ein Vorgartenbereich von 3 m bzw. 5 m festgesetzt wer-
den. Zudem soll ein hinreichender Abstand zu den festzusetzenden öffentlichen Grünflä-
chen, der privaten Verkehrsfläche sowie den angrenzenden Grundstücken gewährleistet 
werden. Hier soll die Baugrenze in einem Abstand von 5 m bzw. 10 m zur Grundstücks-
grenze festgesetzt werden. Im WA 4 verläuft die Baugrenze in einem Abstand von 15 m zur 
hinteren Grundstücksgrenze, um die Herstellung von Hausgärten auf den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen sicherzustellen und somit dem Übergang zum angrenzenden, mit 
Einfamilienhäusern bebauten Siedlungsgebiet gerecht zu werden. 
Die Baugrenzen der Gemeinbedarfsfläche – Kindertagesstätte – verlaufen in einem Ab-
stand von 3 m zu den Grundstücksgrenzen, zur östlich angrenzenden öffentlichen Grünflä-
che in einem Abstand von 10 m zur Grundstücksgrenze. Hierdurch soll einerseits ein mög-
lichst großer Spielraum für die Errichtung der Kindertagesstätte geschaffen werden, ande-
rerseits sollen ausreichend große nicht überbaubare Grundstücksflächen im Übergang zur 
öffentlichen Grünfläche gesichert werden. 
 
 

4.4 Weitere Arten der Nutzung 

4.4.1 Grünflächen mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ 

Im Sinne der übergeordneten Planung sollen Teile des Geltungsbereichs gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 15 BauGB als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ festge-
setzt werden. Dabei handelt es sich um die Bereiche entlang des Parkgrabens und des 
Grabens 60 Buchholz sowie um eine größere Grünfläche, die in Verbindung mit dem ge-
planten öffentlichen Spielplatz im Zentrum des Geltungsbereichs steht. Neben der Grünflä-
chenvernetzung dienen die Flächen auch der Versorgung des Gebiets. Zudem wird damit 
jeweils ein ausreichender Uferschutzstreifen entlang der Gräben geschaffen, die im Bereich 
des Parkgrabens mit 15 m, im Bereich des Grabens 60 Buchholz mit 10 m festgesetzt wer-
den sollen. 
 
Insgesamt umfassen die geplanten öffentlichen Grünflächen im Geltungsbereich eine Flä-
che von 8.922 m². 
 
Die vorliegenden Zahlen sind im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung von der zu-
ständigen Fachabteilung zu überprüfen und zu ergänzen. 
 
 

4.4.2 Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentlicher Spielplatz“ 

Der Bebauungsplanentwurf 3-59 sieht innerhalb des geplanten Ost-West-Grünzugs einen 
öffentlichen Kinderspielplatz vor, der auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „öffentlicher Spielplatz“ festgesetzt werden soll. 
 
Nach den geltenden Richtwerten entsteht aus dem geplanten Vorhaben heraus ein Bedarf 
von 1.052 m² Nettospielfläche. Der öffentliche Spielplatz dient somit der Bedarfsdeckung 
des prognostizierten Neubedarfs an Spielplatzfläche aus den Wohnungsbauvorhaben im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 3-59. 
 
Die vorliegenden Zahlen sind im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung von der zu-
ständigen Fachabteilung zu überprüfen und zu ergänzen. 
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4.4.3 Öffentliche und private Verkehrsflächen 

Den verkehrlichen Belangen soll durch die Festsetzung öffentlicher Verkehrsflächen Rech-
nung getragen werden. Die öffentliche Erschließung des Plangebiets soll im Wesentlichen 
über die den Geltungsbereich in Nord-Süd-Richtung durchquerende Ludwig-Quidde-Straße 
erfolgen. Darüber hinaus sind im südlichen Bereich des Plangebiets sowie südlich des all-
gemeinen Wohngebiets WA 1 öffentliche Verkehrsflächen mit Anbindung an die Ludwig-
Quidde-Straße vorgesehen. Zur verkehrlichen Erschließung ist die planungsrechtliche Si-
cherung einer privaten Verkehrsfläche vorgesehen. 
Eine zukünftige Entwicklung der Flächen westlich bzw. nördlich des Geltungsbereichs ist 
vorgesehen. Zur Erschließung dieser Flächen sind sowohl im nördlichen Teil des Geltungs-
bereichs an der Ludwig-Quidde-Straße als auch von der südlichen öffentlichen Verkehrsflä-
che (Planstraße C) Anschlussstellen berücksichtigt. Ebenso ist jenseits des Grabens 60 die 
Straßenbegrenzungslinie der nördlichen öffentlichen Verkehrsfläche (Planstraße A) an der 
östlichen Geltungsbereichsgrenze unterbrochen. 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen im Geltungsbereich sollen in einer Breite von 15 m festge-
setzt werden. Damit werden die Straßenverkehrsflächen so dimensioniert, dass die künfti-
gen verkehrlichen Anforderungen erfüllt werden können. 
 
Für die private Verkehrsfläche im Bereich der allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3 ist 
mit Blick auf die zukünftige Funktion dieser Verkehrsfläche eine Breite von 7 m vorgesehen. 
 
Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB durch die 
Darstellung als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinien festgesetzt 
und gesichert werden. Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der bauleit-
planerischen Festsetzungen (Textliche Festsetzung Nr. 5). 
 
 

4.4.4 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 

Zur Anbindung der Bauflächen an die westlich und östlich angrenzenden öffentlichen Grün-
flächen sowie zur Gewährleistung der angestrebten Fuß- und Radwegevernetzung, sowohl 
mit dem Ortskern Französisch Buchholz als auch mit dem Pankegrünzug, soll im südlichen 
Teil des Geltungsbereichs zusätzlich zu den festzusetzenden öffentlichen Verkehrsflächen 
(Planstraße B) auch die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ als Ost-West-Querung des Gebiets für nicht motori-
sierte Verkehrsarten erfolgen. 
 
 
 

4.5 Grünordnerische Festsetzungen 

Durchgrünung der Baugebiete 
 

Zur Durchgrünung und Strukturierung der Baugebiete sowie zur Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 
festgesetzt, dass entsprechend dem Verhältnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung in den 
allgemeinen Wohngebieten hochstämmige heimische Laub- oder Obstbäume zu pflanzen 
sind. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen hoch-
stämmigen heimischen Laub- oder Obstbäume einzurechnen. Die Bäume sind zu erhalten 
(Textliche Festsetzungen Nr. 3). 
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4.6 Sonstige Festsetzungen 

Geh- und Radfahrrecht 
 

Zur Gewährleistung der Zugänglichkeit und Verknüpfung der festgesetzten öffentlichen 
Grünflächen für Fußgänger und Radfahrer soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB bestimmt 
werden, dass die Fläche A im Verlauf der privaten Verkehrsfläche mit einem Geh- und Rad-
fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit zu belasten ist (Textliche Festsetzung Nr. 4). Mit-
tels dieser Festsetzung kann auch eine zusätzliche Möglichkeit zur Durchquerung des ent-
stehenden Wohnquartiers für die langsamen Verkehrsarten sichergestellt werden. Damit 
kann eine Öffnung des geplanten Wohngebiets zu den angrenzenden Wohngebieten sowie 
eine bessere Vernetzung dieser Gebiete miteinander gewährleistet werden. Konkrete Re-
gelungen hierzu werden in einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Grundstückseig-
ner und dem Bezirk Pankow getroffen. 
 
 

4.7 Städtebaulicher Vertrag 

Zwischen dem Land Berlin und den Projektträgern soll im Zuge des Bebauungsplanverfah-
rens 3-59 ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB geschlossen werden. Dabei 
kommt das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ zur Anwendung. Im Er-
gebnis der Anwendung des Modells sollen in dem städtebaulichen Vertrag die Beteiligung 
der Grundstückseigentümer an der Vorbereitung und Durchführung der zur Umsetzung des 
Vorhabens dienenden Planungs-, Ordnungs- und Infrastrukturmaßnahmen und deren Fi-
nanzierung geregelt werden. Zugleich sollen durch die vertraglichen Vereinbarungen die 
mit dem Bebauungsplan verfolgten städtebaulichen Ziele gefördert und gesichert werden. 
 
Der städtebauliche Vertrag soll u.a. Regelungen zur Übernahme der dem Land Berlin, ver-
treten durch das Bezirksamt Pankow, entstehenden Kosten durch die Projektträger enthal-
ten. 
 
Die konkreten Inhalte des jeweiligen städtebaulichen Vertrags werden im weiteren Verfah-
ren erarbeitet. 
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4.8 Flächenbilanz 

Der Bebauungsplanentwurf enthält folgende Flächenverteilung: 
 

Bezeichnung Fläche 
in m² 

bebaubar 
gem. GRZ 
(m²) 

Zulässige  
GRZ-Über-
schreitung 
§19 Abs. 4 
BauNVO (m²) 

Max. 
zulässige 
Versiegelung 
(m²) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 43.864 13.159 6.580 19.739 

 davon WA 1 3.252 976 488 1.463 

 davon WA 2.1 6.013 1.804 902 2.706 

 davon WA 2.2 6.458 1.937 969 2.906 

 davon WA 3.1 6.327 1.898 949 2.847 

 davon WA 3.2 5.745 1.724 862 2.585 

 davon WA 4 7.946 2.384 1.192 3.576 

 davon WA 5 3.463 1.039 519 1.558 

 davon WA 6 4.660 1.398 699 2.097 

Gemeinbedarfsfläche – Kita –  2.479 744 372 1.116 

Grünfläche 8.922    

(davon anteilig) öffentlicher Spielplatz  1.052    

öffentliche Verkehrsfläche 12.197   12.197 

öffentliche Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung 

380   380 

private Verkehrsfläche  2.058   2.058 

Geltungsbereich (insgesamt) 69.900 13.903 6.951 35.489 

 
 

4.9 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 3-59 werden die öffentli-
chen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander 
gerecht abgewogen. 
 
Aufgrund des frühen Verfahrensstandes sind die nachfolgend dargestellten öffentlichen und 
privaten Belange jedoch noch nicht abschließend zu benennen. Im weiteren Verfahren 
werden die Ausführungen daher um die noch zu ermittelnden Belange (z. B. Umwelt, Ver-
kehr) ergänzt werden. Darüber hinaus sind die vorliegenden Informationen im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung von der zuständigen Fachabteilung zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu ergänzen. 
 
 
Öffentliche Belange 
 

Mit den geplanten Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung werden die Voraussetzun-
gen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen. Die Festset-
zungen zum Maß der Nutzung gewährleisten darüber hinaus, dass umfangreiche nicht be-
baubare Flächen auf den Grundstücken erhalten bleiben, die gemäß Bauordnung Berlin 
gärtnerisch anzulegen sind. Damit kann ein durchgrüntes Wohnumfeld sichergestellt wer-
den. Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen dienen neben der Bereitstellung der erforderli-
chen sozialen Infrastruktur auch der Verbesserung des Wohnumfelds. 
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Die Belange der unterschiedlichen Wohnbedürfnisse erfahren durch die Festsetzung von 
Baugebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen (allgemeine Wohngebiete) eine beson-
dere Gewichtung. 
 
Aufgrund der Festsetzungen zum Maß der Nutzung für die allgemeinen Wohngebiete wird 
ein zusätzlicher Bedarf an sozialer Infrastruktur ausgelöst. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung einer Kindertagesstätte vorgesehen. Da in allgemeinen Wohngebieten soziale, kultu-
relle und schulische Einrichtungen allgemein zulässig sind, wären Einrichtungen im Gel-
tungsbereich grundsätzlich planungsrechtlich zulässig. 
 
Grundsätzlich trägt die Bebauung der brachliegenden Flächen mit Wohngebäuden zu einer 
positiven Fortentwicklung des Ortsteils Französisch Buchholz bei. Die Aspekte der Orts-
bildpflege werden in die Planung eingestellt und entsprechend berücksichtigt, so dass das 
Ortsbild unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten fortentwickelt werden kann. 
 
Grundsätzlich ist die geplante Ausweisung von Baugebieten zur Wiedernutzbarmachung 
von Brachflächen ein Beitrag zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
 
Bisher liegen keine Hinweise darauf vor, dass sich die vorliegende Planung negativ auf die 
Entwicklungsziele aus Stadtentwicklungsplänen oder sonstigen thematischen und teilräum-
lichen Planungen auswirkt. 
 
Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sowie die Vermeidung und der Ausgleich eventuell erheblicher Beeinträchtigungen 
werden im Zuge der Umweltprüfung im weiteren Verfahren ermittelt werden. Der infolge der 
Planung entstehende Eingriff in Natur und Landschaft wird voraussichtlich im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans ausgeglichen werden. 
 
Private Belange 
 

Der Bebauungsplan soll für die Eigentümer planungsrechtliche Sicherheit für die baulichen 
und nutzungsstrukturellen Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Den privaten Belangen wird 
somit durch die geplante Festsetzung von Baugebieten entsprochen. 
 
Den privaten Belangen der Grundstückseigentümer auf den Baugrundstücken wird durch 
die Festsetzung von Baumöglichkeiten in Anlehnung an das abgestimmte städtebauliche 
Konzept Rechnung getragen, die ohne die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens 
nicht gegeben wären. 
 
Dadurch, dass sich, mit Ausnahme der Ludwig-Quidde-Straße im heutigen Ausbauzustand, 
alle Flächen im Privateigentum befinden, sind im Rahmen der Entwicklung des Plangebiets 
Erwerbungen durch das Land Berlin zu tätigen. Dies betrifft neben den öffentlichen Ver-
kehrsflächen, den öffentlichen Parkanlagen sowie dem öffentlichen Spielplatz auch das 
Grundstück der Kindertagesstätte. 
 
Im Verhältnis zu den wohngenutzten Nachbargrundstücken sind keine wesentlichen Aus-
wirkungen durch die geplante Wohngebietsentwicklung zu erwarten. Die mit dieser Ent-
wicklung einhergehenden Auswirkungen (z.B. Erschließung, Nutzung der Freiflächen) sind 
wohngebietstypisch. 
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III. AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

 
1. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Die geplanten Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung sollen Vorausset-
zungen schaffen, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den geplanten Baugebieten 
gewährleisten. 
 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen gewährleisten, dass umfangrei-
che nicht überbaubare Flächen auf den Grundstücken erhalten bleiben, die gemäß der Berli-
ner Bauordnung gärtnerisch anzulegen sind. Dies soll ebenso wie die vorgesehenen Maß-
nahmen zur Mindestbegrünung der Grundstücke zur Schaffung eines durchgrünten Wohn- 
und Arbeitsumfeldes beitragen. 
 
Nachteilige Auswirkungen im Sinne von § 1 Abs. 6 BauGB auf die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind in Folge der Planung nicht zu erwarten. 
 
 

2. Auswirkungen auf den Verkehr 

Gegenwärtig wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 3-59 durch die beste-
henden, bereits im Bestand unzureichenden, öffentlichen Verkehrsflächen der Ludwig-
Quidde-Straße erschlossen. Negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss oder die Sicher-
heit im Straßenverkehr sind durch die beabsichtige Nutzung und bauliche Entwicklung be-
dingt zu erwarten. 
 
Aufgrund des Umfangs der geplanten Nutzungen ist im Weiteren die Erstellung eines Ver-
kehrsgutachtens zur Ermittlung des aus der Planung resultierenden zusätzlichen Verkehrs-
aufkommens einschließlich der Mehrbelastungen für den ÖPNV und der damit verbundenen 
Auswirkungen erforderlich. 
 
 

3. Auswirkungen auf die Umwelt 

Um die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans bedingten Eingriffe in die Umwelt und 
den Naturhaushalt benennen und einschätzen zu können, wird im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse als Umweltbericht 
in das weitere Bebauungsplanverfahren einfließen werden. 
 
 

4. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur 

Durch die zunächst geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans werden Baupotentiale 
und damit Bedarfe an sozialen Infrastruktureinrichtungen erzeugt. Die Anzahl der zu erwar-
tenden Wohnungen beträgt gemäß der Berechnungsformel des Berliner Modells 554 
Wohneinheiten. Dabei wurden der Berechnung die Geschossflächenobergrenzen zu Grunde 
gelegt. Unter Berücksichtigung der Mischung aus Stadtvillen und Geschosswohnungsbauten 
wird von durchschnittlich 100 m² Geschossfläche pro Wohneinheit ausgegangen. 
 
Mit dem geplanten Neubau einer Kindertagesstätte mit 100 Plätzen und einem öffentlichen 
Spielplatz wird das Angebot im Planungsraum deutlich verbessert, da nach Berechnungs-
schlüssel des Berliner Modells von einem Kindertagesstättenplatzbedarf von 48 auszuge-
hen ist und die neue Kindertagesstätte damit beiträgt das Betreuungsangebot im gesamten 
Stadtteil deutlich zu verbessern. Darüber hinaus besteht laut Berliner Modell ein Bedarf an 
57 Grundschulplätzen. 
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Die zuständigen Behörden werden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert, Stellung zu nehmen, inwiefern der aus den geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs resultierende Bedarf an sozialer Infrastruktur 
durch die bestehenden Einrichtungen gedeckt werden kann und wie hoch er ist. 
 
 

5. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- und Investitionsplanung 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Planung werden im weiteren Verfahren ermittelt. 
Ein Großteil der Kosten für die Planung und Umsetzung des Bebauungsplans wird nach 
dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung vom Vorhabenträger im Rahmen 
eines städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 BauGB übernommen werden. 
 
Die erforderliche Zustimmungserklärung von Seiten der beiden Vorhabenträger, d.h. die 
Grundzustimmung zum Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung, liegt dem 
Stadtentwicklungsamt vor. Im Vorfeld des städtebaulichen Vertrages wurden mit den Vor-
habenträgern Verträge zur Übernahme der Verfahrens- und Gutachterkosten geschlossen. 
 
 
 

IV. VERFAHREN 

 
Mit Beschluss vom 23. Mai 2000 hat das Bezirksamt Pankow von Berlin die erste Teilung 
des Bebauungsplans XIX-48 und die Aufstellung des Bebauungsplans XIX-48a beschlos-
sen. 
Aufgrund bestehender Entwicklungsinteressen wurde dann am 18. Dezember 2007 vom 
Bezirksamt Pankow von Berlin beschlossen, den Geltungsbereich des Bebauungsplans  
XIX-48 im Nordwesten einzuschränken und im Südwesten zu erweitern. Gleichzeitig wurde 
die Teilung des Bebauungsplans XIX-48 in die Bebauungspläne XIX-48b und XIX-48c be-
schlossen. 
 
Der Bebauungsplan XIX-48b wurde mit Verordnung vom 1. Dezember 2015 festgesetzt und 
ein Großteil der rund 150 Wohneinheiten, vorwiegend in Einfamilienhausbebauung, ist be-
reits realisiert. Das Verfahren des Bebauungsplans XIX-48a wurde bis zur Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB weitergeführt, 
das Verfahren zum Bebauungsplan XIX-48c lediglich eingeleitet. Mit Aufstellung des vorlie-
genden Bebauungsplans 3-59 am 9. August 2016 wurden schließlich beide aufgehoben. 
 
 

1. Mitteilung der Planungsabsicht 

Mit Schreiben vom 4. April 2016 wurde der zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Abteilung II C, und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung gemäß 
§ 5 AGBauGB die geänderte Planungsabsicht – Einstellung der Bebauungsplanverfahren 
XIX-48a und XIX-48c sowie Aufstellung des Bebauungsplans 3-59 – mitgeteilt. 
 
Mit Schreiben vom 12. Mai 2016 teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt mit, dass das Bebauungsplanverfahren nach § 7 AGBauGB durchgeführt wird, da un-
mittelbar dringende Gesamtinteressen Berlins an Bebauungsplänen gemäß Absatz 1 Nr. 2 
berührt sind und eine mögliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. Dar-
über hinaus sind dringende Gesamtinteressen im Sinne der Nr. 5 aufgrund der Zahl der 
Wohneinheiten (ca. 500) und der Eigenart des Wohnungsbauvorhabens berührt. Das Berli-
ner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist anzuwenden. 
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Die Entwickelbarkeit des Bebauungsplans 3-59 aus dem FNP ist an Hand der vorgelegten 
Planungsunterlagen nicht abschließend überprüfbar. Daher ist bei Weiterführung des Ver-
fahrens eine Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt er-
forderlich. Regionalplanerische Festlegungen des FNP werden nicht berührt. 
 
Das für Verkehr zuständige Fachreferat VII B der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt konstatiert einen Planungsbedarf bezüglich einer ausreichenden Erschließung 
des neuen Wohngebiets. Verkehrliche Belange von gesamtstädtischer Bedeutung sind mit-
telbar durch den Einfluss auf die im übergeordneten Straßennetz befindlichen Straßen 
(Berliner Straße, Bahnhofstraße, Blankenburger Straße, Blankenburger Weg) betroffen. Die 
Planung von 500 zusätzlichen Wohneinheiten hat weitere Auswirkungen auf das bestehen-
de Straßennetz. Die Bahnhofstraße in Blankenburg (Verbindungsfunktionsstufe ll östlich 
und Verbindungsfunktionsstufe Ill westlich des Blankenburger Wegs) ist im Bestand nicht 
ausreichend für die zusätzlichen Verkehrsaufkommen (einschließlich dem zusätzlichen Li-
nienbusverkehr und zunehmendem Radverkehraufkommen) ausgelegt. Durch die bisher im 
Gebiet entstandenen städtebaulichen Entwicklungen sind bereits Defizite erkennbar. Aus 
diesem Grund wird im Rahmen der Gebietsentwicklung eine Verkehrsuntersuchung für alle 
Verkehrsarten unter Einbeziehung des umliegenden übergeordneten Straßennetzes ein-
schließlich der Verkehrsbelastungen für den ÖPNV gefordert. 
 
Mit Schreiben vom 27. April 2016 teilte die Gemeinsame Landesplanungsabteilung mit, 
dass die Planungsabsicht (Umnutzung ungenutzter oder brachgefallener landwirtschaftli-
cher Flächen; Festsetzung von Allgemeinem Wohngebiet, Gemeinbedarfsfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung "Kindertagesstätte", öffentlichen Grünflächen sowie öffent-
lichen und privaten Straßenverkehrsflächen) zum derzeitigen Planungsstand keinen Wider-
spruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt. Das Plangebiet liegt nach der Fest-
legungskarte 1 des LEP B-B innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung. Die beabsichtig-
ten Festsetzungen sind hier grundsätzlich zulässig. Die Ziele des Bebauungsplans berück-
sichtigen auch die Grundsätze der Raumordnung zum Vorrang der lnnenentwicklung (§ 5 
Abs. 2 u. 3 LEPro 2007 und 4. LEP B-B). 
Es erfolgte der Hinweis, dass der Grundsatz der Raumordnung zum Erhalt oder zur Her-
stellung der öffentlichen Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern sowie zur 
Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung aus § 6 Abs. 3 
LEPro 2007 bei der weiteren Konkretisierung der Planung im Rahmen der Abwägung an-
gemessen zu berücksichtigen ist. 
 
 

2. Aufstellung 

In seiner Sitzung am 9. August 2016 hat das Bezirksamt Pankow von Berlin die Aufstellung 
des Bebauungsplans 3-59 für das Gelände zwischen der Ludwig-Quidde-Straße, der 
Erholungsanlage „Gravenstein“, den Kleingartenanlagen „Pankegrund“ und „Pankepark“, 
sowie für die Grundstücke Ludwig-Quidde-Straße 33 und 39, für einen 3 m breiten Streifen 
westlich entlang der Ludwig-Quidde-Straße und einen Abschnitt der Ludwig-Quidde-Straße 
im Bezirk Pankow, Ortsteil Französisch Buchholz, beschlossen. 
 
Mit gleichem Beschluss wurden die nicht mehr weitergeführten Verfahren zur Aufstellung 
der Bebauungspläne XIX-48a und XIX-48c eingestellt. Die Beschlüsse zur Aufstellung des 
Bebauungsplans XIX-48c vom 18. Dezember 2007 (ABl. vom 4. Januar 2008, S. 37/38) 
und zur Aufstellung des Bebauungsplans XIX-48a vom 23. Mai 2000 (ABl. vom 09. Juni 
2000, S. 2019) wurden damit aufgehoben. 
 
Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans 3-59 wurde im Amtsblatt für Berlin 
Nr. 37 vom 2. September 2016 auf Seite 2282 bekannt gemacht. 
 



Bebauungsplanentwurf 3-59  
Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur  

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
  

 

41 

 
 

B. RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung –
 BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548) 
 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) 
 
 
 
Aufgestellt: 
Berlin, den   2016 
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste 
Stadtentwicklungsamt 
 
 
 
 
Carrasco 
Fachbereichsleiterin Stadtplanung, 
Stadtentwicklungsamt 
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C. ANLAGEN 

1. Textliche Festsetzung 

1. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen Nr. 4 und 5 nach § 4 Abs. 3 
der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO) 
 

2. Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 4 wird die abweichende Bauweise 
festgesetzt. Zulässig sind Gebäude mit bis zu 20 m Länge. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 Abs. 4 BauNVO) 
 

3. In den allgemeinen Wohngebieten ist pro ### m² Grundstücksfläche mindestens ein 
hochstämmiger heimischer Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. Bei der Ermittlung der 
Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene hochstämmige Laub- und Obstbäu-
me einzurechnen. Die Bäume sind zu erhalten. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
 

4. Die Fläche A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit zu be-
lasten. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
 
 

Die textlichen Festsetzungen werden im weiteren Verfahren ergänzt. 
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2. Biotoptypen-Übersicht 

(Stand: 8. Juli 2016) 
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